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Beginn der Sitzung: 3 Uhr 15 Minuten nachmittags.

Vorsitzende: Präsident Seitz, zweiter Präsi¬
dent Hauser. /

Schriftführer: Sever, Angerer.

Staatskanzler Dr. Renner.

Staatssekretäre: Dr. Bauer für Äußeres,
Dr. Mataja des Innern, Dr. Roller für
Justiz, Stöckler für Landwirtschaft, Haunusch
für soziale Fürsorge, Dr. Urban für Gewerbe,
Industrie und Handel, Mayer Josef für Heerwesen,
Pacher für Unterricht, Dr. Steinwender für
Finanzen, Jerdik für öffentliche Arbeiten, Dr.
Loewenfeld-Ruß für Volksernährung, , Dr.
Kaup für Volksgesundheit.'

Präsident: Ich eröffne die Sitzung.

Das Protokoll über die Sitzung vom
13. März ist unbeanstandet geblieben, es gilt
daher als genehmigt.

Das Bezirksgericht Knittelfeld hat ein Aus¬
lieserungsbegehren gegen den Abgeordneten Regner
wegen Übertretung gegen die Sicherheit der Ehre
gestellt. Ich werde diese Zuschrift dem Ver-
f a s s u n g s a u s s ch u ß zuweifen.

Wir gelangen zur Tagesordnung. Der
erste Gegenstand der Tagesordnung ist die
Wahl eines Hauptausschusses. Da jedoch die
in der Geschäftsordnung vorgesehene Zahl von Mit¬
gliedern des Hauptausschusses mit der Zahl, die in
dem heute dem Hause zur Beschlußfassung vvrge-
legten Entwurf dem Hauptausschuß zugemessen ist,
nicht übereinstimmt, so werde ich gemäß ß 33 G. O.
diesen Gegenstand verschieben.

Der nächste Punkt der Tagesordnung
ist die Wahl der Kommission, betreffend die
Vertretung der besetzten Gebiete. Die Herren
haben auf ihren Pulten die Stimmzettel. Ich bitte,
die Stimmzettel abzugeben.

(Auch Abffabe der Shinnncilcl:)

Die Stimmenabgabe ist geschlossen, das
Skrntinium uürd sofort vorgenommen und fein
Ergebnis im Laufe der Sitzung bekanntgegeben
werden.

Unterstaatssekretär für Heerwesen Dr. Deutsch:
Hohes Haus? In der letzten Sitzung der National¬
versammlung hat der Staatssekretär Dr. Bauer
das vorläufige Ergebnis der Untersuchung über die.
Enthüllungen der tschecho-slowakischen Regierung
vorgelegt. Ich bin nun in der Lage, einen end¬
gültigen Bericht zu erstatten.

Wir haben nach Einlangen der Verbalnote
der tschecho-slowakischen Regierung sofort nach jenen
Offizieren gesucht, die auf den angeblichen Doku¬
menten unterschrieben find. Das Resultat ist ein
negatives. Die beiden Offiziere, deren Namen als
Unterschrift auf den von der tschecho slowakischen
Regierung vorgelegten Dokumenten stehen, existieren
nicht. (Hihi! Hört!)

In unserer Wehrmacht gibt es keinen Oberst-
leutnant Leber und ebensowenig einen Hauptmann
Schwarz, der für diese Tat in Betracht käme. Die
beiden Hauptlente Schwarz, die es gibt, find in
Wien und können ihrer Dienstverwendung nach —
der eine ist, wie hier bereits berichtet wurde,
beim Bahnhosskommando in Hütteldors und der
andere bei einem liquidierenden Kader — solche
Befehle nicht heransgegeben haben.

Um sicher zu gehen, haben wir dann bei
sämtlichen Volkswehrformationen, die im Raume
von Marchegg bis Mistelbach stehen, die Namen
der eingeteilten Offiziere sestgestellt. Es wurde dabei
erhoben, daß ein Hauptmann Schwarz bei den in
Betracht kommenden Bataillonen nicht existiert.
Einen Offizier namens Leber gibt es, er ist aber
kein Oberstleutnant, sondern ein Hauptmann und
als solcher Kompagniekommandant in Mistelbach.
Seine Kompagnie hat einen . Stand von zirka
140 Mann!

Er weiß von den Reservatbefehlen gar nichts
und kann seiner Dienstverwendung als Kompagnie¬
kommandant nach, und nach dem Standorte seiner
Truppe, der mit den in den Befehlen angegebenen
Orten nicht übereinftinnut, für die Herausgabe solcher
Befehle tatsächlich nicht in Betracht kommen.

Es oblag uns nun, die beiden von der
tschecho-slowakischen Regierung genannten Bataillone,
das Deutschböhmer- und das Südmährerbataillon,
zu untersuchen. Die Einvernahme der Kommandanten
derselben und des Adjutanten des ihnen Vorgesetzten
Gruppenkommandos ergab folgendes:

Ich lese den Bericht vor (liest):

Zum Wort hat sich der Herr Unterstaats- „Sämtliche Herren — das find'die einver-
sekretär Dr. Deutsch gemeldet; ich erteile ihm nommenen Offiziere — kennen ans ihrer derzeitigen
das Wort. ! Tienstverwendung weder einen Oberstleutnant Leber

www.parlament.gv.at



64 4. Sitzung der Konstituierenden Nationalversammlung für Deutschösterreich am 14. März 1919.

noch einen, Hauptmauu Schwarz. Bei ihren Truppen
befanden sich seit deren Bestand bis heute weder
Handgranaten, noch Infanteriegeschütze, noch Spezial-
karcken des Raumes Trautenau—Reichenberg—Leit-
illeritz. Sturmformationeu wurden niemals aufgestellt
und bestehen auch heute nicht. Eine Schulung der
Mannschaft für Straßenkämpfe fand niemals statt.
Kundschafter wurden niemals über die Landesgrenzen
Niederösterreichs in den jetzt von tschecho-slowakischen
Truppen besetzten Raum entsendet. Das Volkswehr¬
bataillon Mistelbach ibesaß zwar ein Laftenanto,
doch ist dasselbe seittWeihnachten 1918 betriebs¬
unfähig und wurde im Februar 1919 nach Wien
eingezogen. Das hätte also gerade in den von der
tschecho-slowakischen Regierung angegebenen ent¬
scheidenden Tagen überhaupt nicht fahren können.
Die übrigen genannten Formationen besaßen niemals
Automobile. Taktische Anordnungen, selbst . nur
instruktiver offensiver Natur sind niemals ergangen.
Desgleichen haben niemals Offiziersbesprechungen
über einen solchen Gegenstand stattgefunden. Von
den Personen, die in den übermittelten Reservat¬
befehlen genannt sind, existiert lediglich der Offiziersstell¬
vertreter Karl Jahn beim deutschböhmischen Bataillon.
Derselbe ist Gehilfe des Zahlmeisters, war niemals,
weder als Kundschafter noch sonst, dienstlich oder
privat seit Februar 1919 in Deutschböhmcn, er
befand sich vielmehr, mit Ausnahme eines eintägigen
Aufenthaltes in Wien, ununterbrochen beim Bataillon.
Ein Munitions- und Waffendepot im Feuerwehr¬
gerätehaus hat niemals existiert. Zusammenkünfte
und Besprechungen mit ungarischen Offizieren haben
niemals und nirgends stattgefunden; desgleichen war
niemals ungarische Mannschaft im Stande der ge¬
nannten deutschösterreichischen Truppen oder über¬
haupt bei denselben gegenwärtig. Eine Verbindung
mit einer» nordböhmischen Befreiungskomitee in
Trautenau, wie überhaupt irgendwelche Verbindung
mit Truppen oder Formationen nördlich des derzeit
von den Tfchecho-Slowaken besetzen Gebietes wurden
niemals unterhalten; desgleichen bestand niemals
eine dienstliche Verbindung mit Fliegertruppen,
auch waren Piloten niemals bei den Truppen im
bezeichneten Raunte gegenwärtig."

Nach diesen Feststellungen kann, rvie ich meine,
kein Mensch mehr daran zweifeln, daß die tschecho-
slowakische Regierung einer Mystifikation unterlegen
ist, wobei es mir allerdings unverständlich ist, wieso
die tschecho-slowakische Regierung diese angeblichen
Befehle nicht sofort als eine Fälschung erkannt hat,
denn die Fälschung ist ziemlich plump und gar nicht
schwer als solche zit erkennen.

Hohes Haus! Ich möchte mich nun dem!
zweite,r „Beweise" der tschecho-slowakischen Re- |
gierung zuwendeu. Es ist dies das-Gespräch, das!
rch am 4. März mit dem Staatskanzler geführt !

habe und in dem ich zugestanden haben soll, daß
die von den Tschechen behaupteten Befehle tat
sächlich existieren. Das ist völlig unrichtig. Ich habe
nicht mehr gesagt und konnte gar nicht mehr sagen,
als daß diese beiden Bataillone mir nicht unterstellt
sind und ich infolgedessen über ihre Befehle keine
Auskunft zu geben in der Lage bin. Staatssekretär
Mayer war damals nicht in Wien und konnte
deshalb nicht sofort Auskunft geben. Andrerseits
lagen die angeblichen Enthüllungen der tschecho¬
slowakischen Regierung nicht im Wortlaut vor,
weshalb nran sich mit ihnen nicht auseinander¬
setzen konnte. Seitdem ist es völlig klar geworden,
und es erübrigt sich eigentlich das noch besonders
zu betonen, daß auch der Staatssekretär Mayer
mit der angeblichen Aktion gegen die tschecho
slowakische Republik nicht das mindeste zu tun hat.

Das Deutschböhmer- und Südmährerbataillon
— das sei nebenbei erwähnt — sind Flüchtlings¬
formationen, die der Staatssekretär Mayer organi¬
siert hat, um die paar hundert Leute, die sonst ganz
untätig gewesen wären/ einer nützlichen Verwendung
zuzuführen. Sie wurden dann zur Grenzsicherung
an der ungarischen Grenze verwendet.

Ich gehe nun weiter zum dritten „Beweis".
Nicht in der Verbalnote der tschecho-slowakischen
Regierung, aber in der tschechischen Presse wurden
Dokumente veröffentlicht, die vom Amtsleiter des
Staatsamtes für Heerwesen unterzeichnet sind und
die die Vorbereitung einer militärischen Aktion gegen
die tschecho-slowakische Republik beweisen sollen. Es
handelt sich um nichts anderes als daß wir der
deutschböhmischen Landesregierung einige Offiziere
als Kuriere zur Verfügung gestellt haben. Das ist
das ganze Verbrechen.

Um diesen bescheidenen Tatbestand aufzu¬
putzen, wurden von den tschechischen Blättern diese'
Dokumente mit der Überschrift „Militärische Aktion
gegen die tschecho-slowakische Republik" veröffentlicht,
wobei es dann so aussieht, als ob auf unseren
Dokumenten diese Aufschrift gestanden hätte, was
selbstverständlich nicht der Fall ist.

Vom ersten Augenblicke an, in dein uns die
Beschuldigung der tschecho-slowakischen Regierung
bekannt wurde, haben wir den Standpunkt ein¬
genommen, daß wir es am liebsten sehen würden,
wenn Vertreter der alliierten Mächte an der Unter¬
suchung teilnehrnen würden. Wir haben nichts zu
verbergen!

Ich freue mich, nun mitteilen zu können,
daß der englische Oberst Cunningham ängekündigt
hat, daß er die Angelegenheit untersuchen loerde.

Ich bin überzeugt, die tschecho-slowakische
Regierung wird aus dem Ergebnis dieser Unter¬
suchung die Überzeugung schöpfen, daß uns jede
militärische Aktion gegen die tschecho-slowakische
Republik völlig fernliegt und mir nichts sehnlicher
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.wünschen, als mit der tschecho-slowakischen Republik
ebenso wie mit allen anderen Nachbarn in freund¬
nachbarlichen Beziehungen zu leben. (Beifall.)

Präsident: Wir kommen nunmehr zum
nächsten Punkt der Tagesordnung, das ist
der Bericht des Verfassungsausschusses, be¬
treffend Gesetze über die Volksvertretung
und Staatsregierung (61 und 62 der Beilagen).

Ich schlage vor, das hohe Haus wolle be¬
schließen, von der 24stündigen Frist der Auf¬
legung des gedruckten Berichtes abzusehen. Die
Drucklegung ist indessen veranlaßt worden und die
Herren haben den gedruckten Bericht aus ihren
Pulten. Ich bitte die Plätze einzunehmen.

Zu der Annahme dieses Vorschlages ist eine
Zweidrittelmajorität notwendig. Ich bitte daher
diejenigen Mitglieder, welche dem Vorschläge des -
Präsidiums, von der 24stündigen Frist der Auf- >
leguuH Umgang zu nehmen, zustimmen wollen, sich,
von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das j
hohe Haus hat in diesem Sinne beschlossen.

Zu einem formellen Anträge erteile ichj
das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Ellen- !
boge n. 1

Abgeordneter Dr. Ellenbogen: Namens des
Verfaffungsausschuffes erlaube ich mir den Antrag
zu stellen, daß der Bericht des Berfassungs-
ansschusses, betreffend ein Gesetz über die
Vorbereitung der Sozialisierung, ebenfalls
auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung
gestellt werde.

Präsident: Die Mitglieder haben den
Antrag gehört. Ich bitte diejenigen Mitglieder, die
dem Anträge zustimmen, sich von ihren Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Haus hat auch diesen Antrag
mit der erforderlichen Zweidrittelmajorität geneh¬
migt und es wird daher auch dieser Gegenstand
auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gestellt.

Wir gelangen nunmehr zum mündlichen
Bericht des Verfassungsausschusses, betref¬
fend die Gesetze über die Volksvertretung
und Staatsregierung (61 und 62 der Beilagen).
Mit Rücksicht auf beit sachlichen Zusammenhang der
beiden Gegenstände schlage ich vor, die General¬
debatte über sie unter einem abzuführen. Wird dagegen
eine Einwendung erhoben? (Nach einer Pause:) Es
ist nicht der Fall, es bleibt bei meinem Vorschläge.
Es wkrden daher die beiden Herren Berichterstatter
nacheinander das Referat erstatten.

Ich erteile zunächst das Wort dem Bericht¬
erstatter über das Gesetz, betreffend die Volks¬
vertretung, Herrn Abgeordneten Professor Dr.
Seipel.

Berichterstatter Dr. Seipel: Hohes Haus!
Zum zweiten Male binnen kurzer Frist tritt heute
der Verfassuugsausschuß mit Berichten über einige
neue Gesetze vor Sie. Es handelt sich hier um
eine Art Vorreform für die so notwendige Reform
unserer Verfassung.

Der Übergang von der Provisorischen National¬
versammlung zur Konstituierenden macht es not¬
wendig, daß wir zu allererst ein Gesetz beschließen,
in dein die rechtliche Stellung unserer National¬
versammlung selbst genau sestgelegt wird. Der Text
dieses Gesetzes, wie er vom Verfassungsnusschuß
beschlossen wurde, ist in Ihrer aller Hände. Daher
kann ich mich mit meinem Berichte kurz fassen.

Ich erlaube mir, Sie aufmerksam zu machen,
daß in diesem Gesetz, das im ganzen 16 Artikel
umfaßt, zwei große prinzipielle Fragen zum ersten¬
mal unter uns behandelt werden. Die eine finden
Sie ini Artikel 1, Absatz 2. Dort wird der Aus¬
druck vom Volksreferendum, der unmittelbaren
Volksabstimmung, eingesuhrt. Es wird verfügt, daß
in der von der Konstituierenden Nationalversammlung
zu beschließenden entgültigen Verfassung Verfassungs¬
änderungen der Volksabstimmung zu unterwerfen
sind (Volksreferendum) und daß in dieser Ver¬
fassung die Bedingungen sowie das. Verfahren für
die Volksabstimmung näher zu regeln sind. Es ist
das die beste und größte Sicherung unserer demo¬
kratischen Errungenschaften, die wir uns denken
können. Wir nehmen an, daß in der künftigen Ver¬
fassung die unmittelbare Volksabstimmung auch be¬
züglich anderer wichtiger Punkte ihren Platz finden
wird. Davon zu handeln, war aber in diesem

! Gesetz naturgemäß noch nicht der Platz. Es ist von
j manchen Seiten während der Ausschußverhandlungen
der Wunsch geäußert worden, daß schon die erste
endgültige Verfassung, die zu schaffen ja die Haupt¬
aufgabe der Konstituierenden Nationalversammlung
ist, ebenfalls durch eine unmittelbare Volksabstimmung
approbiert werde. In Anbetracht des Umstandes
aber, daß unsere gegenwärtige Nationalversammlung
eigens als Konstituierende gewählt wurde, und des
anderen Umstandes, daß eine Verfassungsänderung

1 jederzeit beantragt werden kann und dann der un¬
mittelbaren Volksabstimmung unterbreitet werden

! muß, wurde von diesem etwas umständlichen Ber-
- fahren hier Abstand genommen. Auf jeden Fall
freut es uns, daß diese durchaus demokratische Ein
richtung zum erstenmal in ein Gesetz, das wenigstens
vorläufig einen Bestandteil unserer Verfassung bildet,

! Aufnahme gefunden hat.
Die zweite große prinzipielle Frage war

| — wieder unter dein Vorbehalt, daß Za eine end
gültige Regelung der späteren Gesetzgebung über-

^ lassen bleiben muß — die Frage, die in den
Artikeln 12, 10, 14 und 15 unseres - 'Gesetzes

| erörtert ist. Es handelt sich hier um das Verhältnis
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der Gesetzgebung des Gesamtstaates zu jener der
Länder. Ich glaube im Namen des Verfafsungs-
ausschusses der Meinung Ausdruck geben zu dürfen,
das; es uns gelungen ist, deui Staate zu geben,
was des Staates ist, und den Ländern zu lassen,
was den Ländern gebührt. ( Beifall.) Der ent¬
scheidende Grundsatz ist im Artikel 12 enthalten:
„Die Gesetzgebung über alle Gegenstände, die nach
der bestehenden Verfassung der Landesgesetzgebung
unterliegen, wird von den Landesversammlungen der
einzelnen Länder nach den jeweils geltenden Landes¬
ordnungen unb den durch Landesgesetze eingeführten
Geschäftsordnungen ausgeübt."

Es wäre ja wünschenswert, ineine sehr ge¬
ehrten Frauen und Herren, an dieser Stelle bereits
eine Aufzählung zu finden, welche Gebiete der
Gesetzgebung des Gesamtstaates und welche der
Gesetzgebung der Länder Vorbehalten sind. Ich und
meine Parteifreunde waren der Ansicht, es wäre
am einfachsten, jenes System beizubehalten, das der
alten Verfassung eigen war, nämlich taxativ aufzu¬
zählen, was dem Staate zukommt, und alles andere
den Ländern zu überweifen. Wir haben uns aber
der Erwägung nicht verschließen können, daß es in
der kurzen Zeit, die uns für die Durchberatung

auf diesen Hauptausschuß übertragen, der zugleich
auch die Aufgaben der alten Obmännerkonferenz
übernimmt. Die hervorstechendste Betätigung des
Hauptausschusses wird seine Mitwirkung bei der
Bestellung der Staatsregierung sein.

Ich mache ferner auf den Artikel 6 auf¬
merksam, der unsere Immunität feststellt. Es niußte
in diesem Artikel besonders auch auf den Haupt-
ausschnß Rücksicht genommen werden, weil der

! Hauptausschuß eine ständige Körperschaft sein soll,
die auch nach Schluß der Sitzungsperiode des

! Hauses fortzubestehen hat, bis vom neuen Hause ein
neuer Hauptausschuß gewählt ist. Die Immunität
der Mitglieder des Hauptausschusses für diese eben

; angegebene Zeit legt der letzte Absatz des
Artikels 6 fest.

Auf die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes
! möchte ich nicht weiter eingehen, vielleicht ergibt
sich gelegentlich der Wechselrede die Gelegenheit, auf
den einen oder den anderen Punkt, der dem hohen
Haufe einer besonderen Aufklärung würdig erscheint,
noch zurückzilkommen. (Lebhafter Beifall mal Hände¬
klatschen.)

dieses Gesetzes zur Verfügung stand,
schwierig ist, eine Aufzählung,
nur hat, wenn sie eine vollständige ist, zu finden
Es hat sich daher der Verfassungsausschuß ent-

enl: Zum Worte gelangt der Bericht--
immerhin erftatter über das Gesetz, betreffend die Staats-

die einen Wert ja j regierung, Herr Abgeordneter El d ersetz; ich erteile
ihm das Wort.

schlossen, das jetzt Bestehende festzuhalten und alles
übrige der Konstituierenden Nationalversammlung zu
überlassen, wenn sie mehr Zeit haben wird, ein¬
gehend über diese Gegenstände zu verhandeln. Es
ist also nach der Textierung dieses Artikels alles
der Gesetzgebung der Länder geblieben, was nach der
jetzt bestehenden Verfassung der Landesgesetzgebung
unterliegt.

In dem folgenden Artikel ist dann der Aus¬
gleich, von dem ich schon gesprochen habe, versucht
worden, nämlich der Ausgleich zwischen dem Be¬
dürfnisse des Staates, auf die Gesetzgebung der
Länder in jenen Fällen einige Jngerenz auszuüben,
in denen durch sie das Interesse des Gesamtstaates
berührt wird, und dem berechtigten Anspruch auf
volle Freiheit der Länder. Wir glauben, daß dieser
Ausgleich wohl gelungen ist und heute die Billi¬
gung der hohen Nationalversammlung finden wird.

Dann habe ich noch auf einen wichtigen Teil
dieses Gesetzes hinzuweisen — es sind die Artikel 10
und 11. In diesen Artikeln wird ein Hauptausschuß
geschaffen. Eine solche Institution war notwendig,
da ja der Staatsrat und das Staatsratsdirektorium,
die es in der Zeit der provisorischen Nationalver¬
sammlung gegeben hat, nunmehr aufgehoben worden
sind. Gewisse Aufgaben des Staatsratsdirektoriums
und des Staatsrates, die man nicht dem Präsi¬
denten allein überlassen wollte oder konnte, wurden

Berichterstatter Eldersch: Hohes Haus?
Ich habe den Auftrag, über die Vorlage der Staats-
kanzlei und die Beschlüsse des Ausschusses, betreffend
das Gesetz über die Staatsregierung, Bericht zu
erstatten. Die grundlegende Änderung, die mit
diesem Gesetze in Antrag gebracht wird, ist die
Übertragung der vollziehenden Gewalt an eine von
der Nationalversammlung gewühlte Staatsregierung.
Bisher wurde die Regierungsgewalt vom Staats-

! rate, beziehungsweise vom Staatsratsdirektorium
ausgeübt, die eigentliche Verwaltung wurde jedoch
von den; Staatsrat an die von ihm ernannten
Staatssekretäre übertragen. Es ist bei diesem System
vorgekonuueu, daß mit der Durchführung einzelner
Verwaltungsausgaben mehrere Kompetenzen befaßt
worden sind, sowohl das Staatsratsdirektorium als
auch der Staatsrat, als auch, die Staatssekretäre.
Dieser Zustand war ein durchaus unzukömmlicher.
Es haben sich Friktionen, Mißverständnisse ergeben
und es soll nun dieser Übelstand abgestellt werden.
Die Nationalversammlung hat alle Staatsgewalt

! vom Volke und sie überträgt den Vollzug der
Regierungsgewalt auf eine von ihr selbst gewählte
Regierung. Die Regierung besteht aus Bolksbeauf-
tragten, ünd zwar aus dem Staatskanzler und den
Staatssekretären. Der Staatskanzler ist der Regie¬
rungspräsident. Es ist in den Vorschlägen vorgesehen,

! auch einen Vizekanzler zu bestellen. Der Vizekanzler

/
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vertritt den Kanzler in der Ausübung der ihm
durch das Gesetz zugewiesenen Ausgaben.

Im Artikel 2 wird vorgesehen, dass die
Vorschläge über die Wahl der Regierung vom
Hauptausschuß erstattet werden. In unserer Geschäfts¬
ordnung ist der Hauptausschuß nichts anderes als
ein Seniorenkonvent, die frühere Obmünnerkonferenz.
Nun sollen durch dieses Gesetz dem Hauptausschuß
gewisse Funktionen, zugewiesen werden, und zwar
staatsrechtliche und vermittelnde Funktionen, die
Vorberatlmgen ermöglichen und die den Zweck haben,
die Beschlüsse der Nationalversammlung auch
möglichst einmütig zu gestalten. Dem Hauptaüsschuß
wird auch die Aufgabe zugewiesen, für die Wahl der
Regierung Vorschläge zu erstatten. Über diese
Vorschläge wird in der Nationalversammlung in
namentlicher Abstimmung und in einer Liste abge¬
stimmt. Es soll vermieden werden, daß bei der
Wahl Differenzen in bezug aus die Stimmgebung
vorkonunen, es soll also die Einheitlichkeit der
Regierung durch diesen Wahlakt in Prägnanter Weise
zum Ausdruck kommen.

Der Hnuptausschuß hat auch die Funktion,
für den Fall, als Staatssekretäre zurücktreten oder
sonst Absenzen eintreten, die Staatssekretäre zu
ernennen.

Sonst enthält der Artikel 2 das Zeremoniell
für die Angelobung des Staatskanzlers und der
Staatsregierung und die Ausfertigung der Ve¬
sta llungsurkunden, ist daher weniger belangreich.

Jnsolange eine neue Staatsregierung nicht
gebildet ist, hat der Präsident entweder die scheidende
Regierung unter dem' Vorsitze des bisherigen
Staatskanzlers oder eines Staatssekretärs mit der
einstweiligen Führung der Geschäfte zu beauftrage^
oder leitende Beamte der einzelnen Staatsämter
linker dem Vorsitze eines dieser leitenden Beamten
mit der einstweiligen Leitung der Verwaltung zu
betrauen.

Der Artikel 4 sieht die Möglichkeit vor, daß
die Nationalversammlung die gewählte Regierung
absetzt oder einzelnen Organen dieser Regierung ein
Mißtrauensvotum erteilt. Für diesen Fall ist vor¬
gesehen, um Überrumpelungen zu vermeiden, bezie-
hungsweise zu vermeiden, daß au3 einer momentanen
Stimmung heraus eine solche Aktion von einzelnen
Parteien oder einzelnen Mitgliedern des Hauses in
die Wege geleitet wird, daß zur Abstimmung über
einen solchen Antrag die Anwesenheit der Hälfte
der Mitglieder des Hauses notwendig ist; jedoch
soll, wenn 40 Abgeordnete es verlangen, die Ab¬
stimmung über dieses Mißtrauensvotum auf den
zweitnächsten Werktag verschoben werden.

Es sind wohl gegen die Fassung dieses Ar¬
tikels Bedenken aufgetaucht; mail hat gesagt, das
seien Bestinimungen zum Schlitze der Regierung,
man könne, wenn ein Mißtrauensvotum angenommen

würde, ja in einer der nächsten Sitzungen den gegen¬
teiligen Beschluß fassen, aber die Mehrheit des
Ausschusses war der Meinung, daß, wenn es sich
um die Abstimmung über einen Mißbilligungs¬
antrag gegen die Regierung vder einzelne Organe
der Regierung handelt, doch die nötige Überlegung,
die nötige Sannnlung vorhanden sein muß, um die
Berechtigung und die Wirkung dieses Antrages zu
beurteilen und ihn daraushin zu prüfen.

Der Artikel 5 regelt die Ministerverantwort¬
lichkeit. Die Mitglieder der Staatsregierung sind
der Nationalversammlung für ihre Tätigkeit ver¬
antwortlich.

Im Artikel 6 wird ausdrücklich ausgesprochen^
dgß die Geschäfte des Staatsrates und des Staats-
ratsdirektoriums aus die Staatsregierung übergehen,,
soweit nichts anderes bestimmt ist.

Der Artikel 7 regelt das Ernennungsrecht.
Da lvir kein Staatsoberhaupt haben, uns also aus
eine viel vescheidenere Weise eingerichtet haben als

j andere Republiken, was dilrch den zu gewärtigenden
; Anschluß an Deutschland und durch unsere Verhält¬
nisse bedingt ist, so wird das Ernennungsrecht der
höheren Vcamteukategorien auf den Präsidenten der

! Nationalversammlung übertragen, der dieses Recht
über Vorschlag der Staatsregierung ausübt.

Bezüglich der Ernennung von Richtern bleiben
j die bestehenden gesetzlichen Vorschriften mit der
; Änderung in Geltung, daß die Behörden, denen
j das Vorschlagsrecht zusteht, diese Besetznngsvor-
j schläge dem zuständigen Mitgliede der Staats¬
regierung machen, das wieder diese Vorschläge an
die Gesamtregieruug weiterleitet, worauf die Gesamt¬
regierung auf Grund dieses Vorschlages dem

, Präsidenten der Nationalversammlung den Besetzungs-
; allfrag unterbreitet, den der Präsident dann voll¬
zieht. Der Präsident der Nationalversammlung kann
auch den Staatssekretär für Justiz zur Ernennung
von Richtern ermächtigen. Alle diese Ernennungs¬
akte des Präsidenten der Nationalversammlung
bedürfen jedoch der Gegenzeichnung des Staals-
kanzlers oder des ressortmäßig dazu berufenen Mit¬
gliedes der Staatsregierung. Der Präsident ist also
für diese Ernennungen nicht verantwortlich, die Ver¬
antwortlichkeit für diese Ernennungen fällt auf die
Regierung.

Im Absatz 4 des Artikels 7 ist das Be¬
gnadigungsrecht geregelt, das früher dem Staats¬
rat zugestanden ist und nun vom Präsidenten der
Nationalversammlung im Einvernehmen mit dem
zweiten und dritten Präsidenten und unter Gegen¬
zeichnung des Staatskanzlers und des Staats¬
sekretärs für Justiz ausgeübt wird.

Der Artikel 8 bestimmt, daß alle Repräsenta¬
tionsaufgaben gegenüber dem Auslande, Beglaubigung
der Gesandten, Ratisikation von Staatsverträgen^
dein Präsidenten der Nationalversammlung obliegen.
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Nun komme ich zum Artikel 9, der die
Gliederung der einzelnen Staatsäniter vorsieht.
Dieser Artikel hat begreiflicherweise im Ausschüsse
zu einer lebhaften Debatte Anlaß gegeben. Die
Einschränkung, die die Agenden unserer Staats¬
ämter sowohl nach ihrer sachlichen Gliederung als
auch nach dem Umfang erfahren haben, sowie die
Verhältnisse unseres Staates zwingen dazu, die
Zahl der Staatsäniter einzuschränken, uns also
auf einen kleineren Fuß einzurichten, als es bisher
der Fall gewesen ist. Dabei entsteht bei vielen In¬
teressenten die Besorgnis, daß die sachliche Erledi-'
gung der den einzelnen Staatsämtern zustehenden
Agenden unter einer solchen Zusammenlegung!
leiden könnte.

Ich kann feststellen, daß es die einmütige
Auffassung des Verfassungsausschusses ist, daß die
sachliche Erledigung der einzelnen Agenden durch
die Zusammenlegung der Staatsämter nicht berührt
werden soll. Was mit dieser Zusammenlegung be-:
absichtigt ist, ist, daß wir durch die räumliche
Zusammenlegung, durch die Vereinheitlichung der
Registratur, des Einlaufprotokolles, die Erstellung
einer Bibliothek und eines gemeinsamen Hilfsämter
dienstes sehr erhebliche Ersparnisse durchführen zu i
können glauben, ohne die sachliche Erledigung ;
der Agenden der einzelnen Ressorts dadurch zu ■
schädigen.

Die wichtigsten Ausgaben für ein Staats-'
amt bestehen nicht in dem Gehalt des Staats- j
sekretärs' oder einiger höherer Beamter, die erheb¬
lichen Ausgaben entstehen bei der Selbständigkeit
durch die Ausgestaltung und Erhaltung jener
Ämter und jener Zweige der Administration, diei
ich soeben angeführt habe. Ich kann also der Re-!
siolution, die der Herr Professor Seipel im Ver- j
fassungsausschusse eingebracht hat und die Sie im i
Anhänge an den Antrag des Verfassungsausschnsses i
abgedrnckt finden, namens des Ausschusses durchaus i
zustimmen. „ j

Namentlich bei der Zusammenlegung desi
Staatsamtes für Unterricht mit dem Staätsamle!
des Innern war bei vielen Mitgliedern des Aus¬
schusses die Besorgnis rege, daß dadurch die
Agenden des Unterrichtsrefsorts leiden könnten, und
es war vielen von uns, auch den Mitgliedern des
Ausschusses ein lieber Gedanke, die Wichtigkeit des
Unterrichtsressorts auch nach außen dadurch zu!
dokumentieren, daß dieses Staatsamt als ein j
selbständiges er galten bleiben soll. Nach reiflicher;
Erwägung sind wir aber zu dem Schluß gekommen, !
die genannten Staatsämter zusammenzulegen, da!
sowohl das Staatsamt des Innern viele seiner
Agenden verloren hat — die legistischen Agenden
sind auf die Staatskanzlei übergegangen, das
Ministerium des Innern hatte vor allem anderen

für die Regelung der Beziehungen der einzelnen
Nationen untereinander zu sorgen, woraus ihm
eine Reihe von Aufgaben erwachsen sind, es hatte
auch eine intensive Überwachung der Verwaltung
nötig, schon mit Rücksicht auf die verschiedenen
Nationalitäten, die früher dem Großstaate angehört
haben — und int selben Maße auch beim Staats
amt für Unterricht sich eine Verringerung der
Agenden zeigt, denn auch das Ministerium für
Kultus und Unterricht hatte für die Bedürfnisse
des Unterrichts und des Kultus aller acht
Nationalitäten zu sorgen, die dem früheren Öster¬
reich anhört haben.

Bei beiden Staatsämtern ist also eure gleich¬
mäßige, sehr erhebliche Verringerung des Geschäfts-
umfanges eingetreten und die Mehrheit des Aus¬
schusses war der Meinung, daß diese zwei Staats¬
ämter zusammengelegt werden sollen; dabei wurde
aber festgestellt, daß die sachliche Erledigung der
Agenden der einzelnen Ressorts dadurch durchaus
nicht Schaden leiden darf. Man kann also nicht
etwa der Meinung sein, daß Unterrichtsagenden
nunmehr von einem Beamten erledigt werden, der
das Polizeireferat im Ministerium des Innern
gehabt hat, sondern das Unterrichtsamt wird in
seiner inneren Gliederung vollkommen selbständig
sein, die einzelnen Referate werden in einein
Körper zusammengefaßt und es werden mir der
Oberbau inid die formalen Funktionen, deren
Zusammenfassung ihre geschäftliche Erledigung nur
erleichtert, für beide Staatsümter zusammengefaßt
werden.

Das Staatsamt für- Justiz mit seiner bis¬
herigen Zuständigkeit soll bleiben, ebenso das
Staatsamt für Finanzen und das Staatsamt für
Land- und Forstwirtschaft. Zn letzterem ressortieren
auch die Agenden des Wasserrechtes. In dieser Be
ziehung möchte ich bemerken, daß im Ausschüsse
auch der Meinung Ausdruck gegeben wurde, daß
wenn das Wirtschaftsanit für die Ausnützung der
Wasserkräfte errichtet rvird, es doch, ivenn es sich
um die Schiffbarmachung oder Ausgestaltung unseres
Schiffahrtsverkehres handeln wird, einigermaßen
Schwierigkeiten bereiten werde, wenn die Kompetenz
des Wasserrechtes vollständig und uneingeschränkt
beim Staatsamte für Landwirtschaft bleibt. Die
Mehrheit des Ansschusses war der Meinung, daß
diese Agende unbedingt dem Staatsamte für Land¬
wirtschaft zugehört, daß es aber in der Folge dock
auch andere, wichtigere Gesichtspunkte geben kann
als lediglich die der Landwirtschaft, von welchen
aus die Erledigung, der Angelegenheiten des Waffer-
rechtes erfolgen muß. Es ist dem Wunsche Aus¬
druck gegeben worden, daß bei Errichtung dieses
Wirtschaftsamtes für die Ausnützung der Wasser¬
kräfte eine Neuregelung der Kompetenz insofern
getroffen werde, als die Nutzbarniaämng der
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Wasserkräfte und die Ausgestaltung unserer Schiffahrt
nicht durch die alleinige Kompetenz des Landwirt-
fchaftsamtes in Wasserrechtsfragen eine Einschränkung
oder Behinderung erführt.

Dem Staatsamte für Handel, Gewerbe, In¬
dustrie und Bauten werden auch die Agenden des
Staatsamtes für öffentliche Arbeiten sowie für die
Kriegs- und Übergangswirtschaft ungegliedert, da¬
gegen werden ausgenommen die Agenden für
Schiffahrtsangelegenheiten, Post, Telegraph und
Telephon; diese Agenden werden denl Staatsamte
für Verkehrswesen zugewiesen.

Das Staatsamt für soziale Verwaltung bat
im gegenwärtigen Zeitpunkte zu bestehen aus den
Staatsämtern für soziale Fürsorge und für Volks¬
gesundheit. Für das Staatsamt für Volksgesundheit
gilt dasselbe was ich bezüglich des Staatsamtes
für Unterricht gesagt habe; auch hier wird eine
vollständige Selbständigkeit in der Erledigung der
Referate Platz greifen und es wird auch der
Beamte, der an- der Spitze dieser Abteilung steht,
ein Mediziner fein. In einem späteren Zeitpunkte
werden diesen! Staatsamte auch die Agenden für die
Volksernährung ungegliedert werden.

Mit der Führung des Staatsamtes für
Unterricht und für Inneres soll der Staatskanzler
betraut werden, insofern nicht ein eigener Staats¬
sekretär hierfür bestellt wird. Die übrigen Staats¬
ämter stehen unter der Leitung von Staats¬
sekretären.

Allster den genannten sechs Staatsämtern
sollen vorläufig bestehen bleiben, und zwar in der
Hauptsache bis zur Regelung unserer Beziehungen
zum Deutschen Reiche, bis zur Erledigung des An¬
schlusses, das Staatsamt des Äußern, das Staats¬
amt für Heerwesen und das Staatsamt für Verkehrs¬
wesen. Beim Staatsainte für Verkehrswesen ist es
noch möglich, daß im Zuge des Anschlusses eine
Vereinbarung getroffen wird, daß dieses Staatsamt
auch eine erweiterte Kompetenz bekommt, vielleicht
tauf deutsches Gebiet, weil ja getrachtet werden
must, Zentralstellen des Deutschen Reiches nach
Wien zu bringen. Es ist also bei dieser Gelegenheit
an dieses Staatsamt gedacht und es ist durchaus
möglich, dieses Staatsamt dann anszugestalten und
«auch für deutsches Gebiet zuständig zu machen.

Selbständig bleiben soll noch das Staatsamt
für Volksernährung, und zwar insolange als der
Volksernährung jene vitale Bedeutung zukommt,
die ihr im gegenwärtigen ' Augenblicke eignet.
Kommen wir dann in ruhigere Zeiten, kommen wir
zu einer Ernährung, die nicht mehr die Schwierig¬
keiten bietet, die sie heute aufzuweifen hat, so wird
dieses Staatsamt dem Staatsamt für soziale Ver¬
mattung angegliedert.

Die Staatsregierung wird im Artikel 12
auch ermächtigt, „innerhalb der allgemeinen Richt¬
linien der Artikel 9 und 10 über die Zu
ständigkeit der einzelnen Staatsämter unter Zu¬
stimmung des Hauptausschusfes durch Vollzugs¬
anweisung die zur fachgemäßen Aufteilung der
Geschäfte der Staatsverwaltung und namentlich zur
Erleichterung des Überganges erforderlichen näheren

j Verfügungen zu treffen und den Wirkungskreis der
Staatsämter im einzelnen festzusetzen". Es kann sein,
daß sich irgendwelche kleine Änderungen als not¬
wendig erweisen, die^ hier nicht vorgesehen sind.
Hierzu soll die Staatsregierung mit Zustimmung
des Hauptausschusfes ermächtigt sein.

„Ausnahmsweise und vorübergehend kann"
nach Artikel 13 „der Staatskanzler, Vize

kanzler oder ein Staatssekretär auch mit der
Führung eines ihm nicht nach Artikel 9 und 10
unterstellten Staatsamtes betraut werden. Andrerseits
können auch Staatssekretäre mit bloß Persönlichem
Aufgabenkreis ohne gleichzeitige Betrauung mit der
Führung eines Staatsamtes bestellt werden". Von
dieser Bestimmung wird in der allernächsten Zeit
bei der Bestellung der Regierung schon Gebrauch
gemacht.werden, indem der Präsident der Soziali-
siernngskommiffion ein solcher Staatssekretär, der
mit einem persönlichen Aufgabenkreis betraut ist,
sein wird.

' In jedem Staatsamte soll auch als ver¬
antwortlicher Leiter zur Wahrung der Einheit und
Stetigkeit des Geschäftsganges ein Beamter bestellt
werden, der den Titel Staatsamtsdirektor führt, der
in der Hauptsache darüber zu wachen hat, daß die
Erledigung der Staatsamtsgeschäste nach stetigen
Grundsätzen erfolge, damit nicht bei einem Wechsel
im Staatssekretariat alles auf den Kops gestellt
werde und Veränderungen vorgenommen werden,
die einer expeditiven Erledigung der Agenden dieses
Staatsamtes hinderlich sind.

In Artikel 14 ist vorgesehen die Ernennung
von Unterstaatssekretären, die den Staatssekretären
beigegeben werden und die ihnen vom Leiter des
Staatsamtes übertragenen Geschäfte im Einvernehmen
mit demselben zu besorgen haben.

Ich möchte, meine Herren, zum Schluffe noch
mitteilen, daß vom Abgeordneten Sever Anträge
eingebracht wurden, die dem Versassungsausschuß
nicht vorgelegt wurden, und zwar Abänderungs¬
anträge, ivelche die Artikel 6 und 7 betreffen. Es
handelt sich um die Form der Ernennung der
Beamten des Obersten Rechnungshofes. Dieses Er¬
nennungsrecht ist bisher dem Präsidenten des
Obersten Rechnungshofes zugestanden; es muß nun¬
mehr sinngemäß eine Änderung Platz greisen. Es
wird beantragt ich nehme diesen Antrag aus
und bitte um dessen Annahme —, daß dem Artikel 6

/
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Das erste also, mvgegeu wir uns verwahren,
ist die rasche und ungenügende Vorbereitung. Ge-

ein zweites Alinea hinzugefügt werde, das folgender¬
maßen lautet (liest):

„Die in den 88 14 und 47 des Ge
festes vom 6. Februar 1919, St. G. Bl.
Nr. 85i, über den Staatsrechuungshof dem
Staatsrat oder seinem Direktorium über
trageneu Befugnisse gehen aus den PräsO

* deuten der Nationalversammlung über."

. Die Befugnisse, die bisher der Präsident des
Staatsrechnungshofes gehabt hat, gehen nun auf
den Präsidenten der NationalOersaimulung über, wie
es im Artikel 7 für alle anderen höheren Beamten
vorgeschlagen wird.

Demzufolge muß auch im Artikel 7, Absatz l,
eine Änderung vorgenommen werden, und zwar
durch Hinzufügung eines neuen Absatzes, der
folgendermaßen lautet (liest):

„Die Ernennung des Präsidenten des
Staatsrechnungshofes erfolgt über Vorschlag
des Hauptausschusses, von höheren Beamten
über Vorschlag des Präsidenten des Staats-
rechuungshofes."

Ich bitte Sie, meine Herren, den vorliegenden
Gesetzentwurf der Staatskanzlei nach den Anträgen des
Ausschusses anzunehmen.

der Herr Abgeordnete Dr. Angerer: ich erteile
ihm das Wort.

Abgeordneter Dr. Anfteüül': Hohes Haus!
Es stehen zwei wichtige Grundgesetze gegenwärtig
in Verhandlung. Wir müssen zunächst feststellen, daß
wir erwartet hätten, daß so wichtige Gesetze einer
gründlicheren und genaueren Beratung unterzogen
werden, das heißt, daß etwas mehr Zeit geblieben
wäre, damit man sich eingehend mit so wichtigen
Fragen hätte beschäftigen können. Mau kann über
so , wichtige Grundgesetze des Staates nicht mit
„Ja" oder „Nein" antworten. Wir haben denn
auch eine Reihe von Punkten, die uns dazu Ver¬
anlassung geben, mit diesen Gesetzen nicht einver¬
standen zu sein. Wir wissen wohl, die Zeit ist schwer,
wir wissen, die Regierung hat dringende Geschäfte
zu besorgen; man braucht eine Staatsregierung;
wir wissen, daß wichtige wirtschaftliche und finan¬
zielle Fragen und eine Reihe anderer Fragen zu
erledigen sind, daß es also unbedingt notwendig ist,
daß die Grundgesetze geschaffen, werden, damit eine
ordentliche gesetzmäßige Regierung gebildet werden
kann. Das wissen wir, das anerkennen wir auch,
aber ob das gerade heute oder morgen sein muß,
warum es nicht übermorgen sein könnte, so daß
man Zeit hätte, diese Grundgesetze ordentlich dnrch-
znberaten, ist nicht einzusehen.

wisse Grundgedanken sind wohl sehr richtig, wie,
daß gespart werden muß. daß Staatsämter ver¬
einigt werden müssen und dergleichen: auf der an¬
deren Seite aber entsteht für uns die Frage: Ist
die Zusammenziehung allüberall sachlich berechtigt?
Und auch in dieser Hinsicht haben wir einen ganz
wesentlichen Punkt, mit dem wir bei der Zusammen¬
setzung der Staatsämter nicht einverstanden sein
könnten. Ich werde später darüber sprechen. Es
handelt sich uni die Zusammenstellung des Staats---
amtes des Innern mit dem Bildutigswesen.

Über die Volksvertretung selbst hätten wir
auch einige wichtige Wünsche. Wir wissen sehr wohl,
daß ein allgemeines Wahlrecht ein Bolkshaus
schaffen muß. Aber auf der anderen Seite sind wir
der Meinung, daß neben denn eineiu Hause noch
ein Berufsständehaus bestehen muß. (Lebhafter
Widerspruch.) Jawohl! (lief: Ein Herrenhaus!)
Ich bitte, kein Herrenhaus. (Alujeordneter S mit La
Sir Indien cs mehl Herrenhaus nennen, Indien, aber

dasselbe haben!) Wir wollen kein Herrenhaus haben.
Dagegen wollen wir uns aus das entschiedenste

; verwahren. Aber wir wollen haben, daß die berilf-
j liehen Interessen der einzelnen Gesellschaftsklassen in
diesem Ständehaus vertreten sind, damit eine sach¬
liche Überprüfung der Gesetzesvorlagen stattfinde-
(Lebhafte Zinsehenrufe.)

Präsident Ich bitte um Ruhe!

Abgeordneter Dr. Angrvev. Wir sind der
Meinung, hohes Hans, das wir eine Ergänzung
dieses Volkshauses durch ein Haus sehr notwendig
brauchen, welches sich, wie wir es im Verfassungs-
ausschusse vorgeschlagen haben, aus den Vertretern,
der Landwirtschaft, der umgestalteten Handels- und
Gewerbekammern, der Kammer der Beamten und
freien Berufe und der Arbeiterkammern zusammen-
setzt. Wir wünschen, daß diese Hauptberufsstände,,
die in unserer modernen Gesellschaft gruppiert sind,,
in einem zweiten Hanse stich zusammensassen, um
dann eine Art sachlicher Überprüfung der Gesetzes¬
vorlagen dnrchzuführen. (Lebhafte Zwischenrufe.)
Meine Herren, Sie können sich darüber äußern wie
Sie wollen, aber gestatten Sie, daß auch wir unsere
Meinung haben. Wir lassen Ihnen Ihre Meinung,
aber wir fordern auch das Recht, unsere Meinung
hier zum Ansdrucke zu bringen. Ich bitte, mir
daher Gehör zu schenken und mich ausreden zu
lassen. Unsere Meinung ist eben die, daß neben dem
Volkshaus ein Berufsständehaus als ausgleichendes

i und regulierendes Organ zu bestehen hat. (Zu-ischen-
! ruf: Der Huf nach dem Vormund!) Nein, lüir
rufen nicht nach dem Vormund, sondern nach den
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Heranziehung sachlich und sachlich gebildeter Kräfte,
die wir brauchen. Und es wird kommen, glauben
Sie es mir. (Huf: ^ notih t/anz anders
kommen!) Es kann auch anders kommen, aber darüber
hinaus wird die Vernunft einkehren, und daun erst
wird wieder fruchtbare Arbeit geleistet werden.
(.\h (je ordnet er Smitka: Die hohen Sie niehl ;/<■-

parktet!) Nein, die haben wir nichl gepachtet. Ta-,
rum hätten wir gemeint, dast eine so wichtige Frage
im Ausschuß einer sachlichen Erörterung hätte unter¬
zogen werden sollen. Diese Erörterung hat nichts
stattgeftmden, man hat deu Antrag einfach nieder¬
gestimmt, indem die Vertreter der beiden großen
Parteien ans diesen Antrag einfach mit „Nein" j
geantwortet haben, wir wissen genau, daß wir die
Vernunft nicht gepachtet haben. Aber wenn man
etwas anregt, dann möchten wir wissen, aus
welchen Gegengründen diese Anregung unhaltbar ist.
Wir sind nicht Leute, die mit dem Kopfe gegen
eine Mauer rennen.

Wir wollen alle das Beste, wir wollen eine
Form schaffen, in der alle zusammen werden leben und
uns aus der Erniedrigung 'wieder 311 besseren Zeiten
erheben können. Das wollen wir alle. Darum hätte-
man das auch erörtern sollen. Wir wehren uns?
dagegen, daß man ohne Angabe von Gegengründen,
ohne Erörterung so wichtige Anträge einfach ablehnt.
Unsere Meinung ist es mm. einmal, daß eine Er¬
gänzung des Volkshauses durch ein Berufsstände
haus, das ich in seiner Zusammensetzung angedeutet
habe, notwendig ist. Das Übergewicht, die parla->
nientarische Regierung muß gewiß das Volkshaus
haben: deshalb sind wir der Meinung, das; das :
wichtigste Recht, das Budgetrecht, unbedingt dem
Volkshause gesichert sein., muß. Darüber besteht kein
Zweifel. Wir würden diese zweite Kammer" als eine
Art fachlichen Beirat betrachten und dann würde
vielleicht mancher Schnitzer in einem Gesetze, das
im Volkshause beschlossen wurde, durch eine sach¬
liche Kritik in dieser zweiten Kammer gebessert
werden, zum Wohlc des ganzen.

Das ist das Eine. Dann hätten wir noch ein
Zweites. Wir wünschen eine vollständige Trennung
der vollziehenden von der gesetzgebenden Gewalt.
In dem vorliegenden Entwurf, der heute zweifellos
Gesetzeskraft erlangen wird, ist diese Trennung nicht
vorhanden. Ich bedaure das ties. Wir glauben,:
daß das eine Rückwärtsbcwegnng und nicht eine j
Vorwärtsbewegung ist. In der Trennung der
Gewalten liegt die Grundlage für die Unparteilich¬
keit, für die Objektivität des Arbeitens. Je mehr
Kräfte in einer Hand beisammen sind, desto partei¬
ischer kann gearbeitet werden. Wir meinen auch,
daß das Volkshaus mitunter nicht ganz unparteiisch
sein wird, weil es ans Parteien gebildet ist, und
leider die Parteipolitik mitunter über die Sache

geht und Selbstzweck und nicht nur Mittel zum
Zweck ist. Wir sind der Auffassung, daß die Partei¬
politik /nicht Selbstzweck, sondern nur ein Mittel
zum Zwecke, zum Zwecke der Erreichung einer höheren,
besseren Ordnung und Lebensmöglichkeit ist. Das
wird aber nicht immer festgehalten. Es kann wohl
Vorkommen, daß sich die Regierung unter Umständen
aus parteipolitischen Gründen zusammensetzt und
daß daher eine solche Regierung, die ausschließlich
diesem parlamentarischen Bolkshause verantwortlich
ist, in den Strudel der Parteipolitik, in den Strudel
des parlamentarischen Kuhhandels und in alle jene
Dinge, die wir in der Vergangenheit immer mit
Ekel wahrgenommen haben, von neuen: hinein¬
gezogen wird. Darum meinten wir, es sei nicht in
der Ordnung, daß die Regierung durch Wahl aus
dem Hause jeweils zusammengesetzt wird und aus¬
schließlich dem Hause und unter Umständen der Willkür
der Parteien des Hauses ansgesetzt ist. Wir wünschten
vielmehr, daß ein außerparlamentarischer Vollzugsrat
da wäre, der zwar von der Nationalversainmlung
bestellt, aber einem Staatsgerichtshofe, der dein
parlamentarischen Betriebe entrückt ist, verantwortlich
wäre, verantwortlich für die Einhaltung der Gesetze,
die in> Staate bestehen. Wir sind der Meinung,
ein solcher nichtparlamentarischer Vollzugsrat würde
das Arbeiten sachlicher gestalten, würde die Stetig¬
keit des Arbeitens im Staatsgetriebe aufrecht
erbalten, würde also besseres leisten können als eine
Regierung, die ausschließlich ans dem Hanse heraus
gewählt erscheint. Wir hakten also eilte vollständige
Trennung der gesetzgebenden von der vollziehenden
Gewalt und eine Unterstellung der vollziehenden
Gelvalt unter einen Staatsgerichtshof gewünscht,
damit die politischen Fragen zn Rechtsfragen würden
und aus diesem Wege über die politischen Kämpfe
hinweg ihre unparteiische Erledigung finden. (Huf:
Soiireräniiät des Volkes!) Die Souveränität des

Gesetzes zum Wohle des Volkes und des Staates,
das ist unser höchstes Ziel.

Ich erinnere an die Ansicht des Herrn Staats¬
kanzlers, der mit vollen! Rechte wiederholt auf die
amerikanischen Verhältnisse hinwies und meinte, daß
nur danach streben müßten, gewisse Dinge aus dein
politischen Getriebe herauszubringen und auf richter¬
lichen! Wege zur Entscheidung zu bringen. Wir
haben auch in diesem Gesetze einen Paragraphen,
der sich aus das Verhältnis der Landesgesetze zu
den Staatsgesetzen bezieht, und dort steht, daß
schließlich eine richterliche Entscheidung 'darüber eiu-
zutreten hat, ob ein Landesgesetz im Rahmen der
Staatsordnung berechtigt ist oder nicht. Das ist voll¬
ständig in Ordnung. Mit dieser Auffassung sind
wir einverstanden, aber diese Auffassung wollen wir
durchgreifend beachtet haben: wir wollen also, daß
dieser Vollzugsrat nicht dem Hause, sondern einen!
Staatsgerichtshofe verantwortlich ist.
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Wir wünschen also die vollständige Durch-
führung eines Prinzips, das in hem einen Punkte
hier tatsächlich und folgerichtig angewendet ist.

Also keine Bevormundung, keine Parteiherr¬
schaft, sondern Unparteilichkeit und Herrschaft des
Gesetzes, das wollen wir und wir glauben, das
zum Nutzen des Staates und des Volkes durch
eine solche Heraushebung der Regierungsgewalt aus
dem parlamentarischen Getriebe zu erreichen.

Ich habe ferner angedeutet, daß die Zusam¬
menlegung inancher Staatsämter unbedingt not¬
wendig ist; so, wie es bisher gegangen ist, kann
es ans keinen Fall weitergehen. Wir können nicht
mehr mit etlichen 20 Staatsräten und mit noch
mehr Staats- und Unterstaatssekretären amtieren,
wir können diesen Apparat nicht weiter führen, das
ist selbstverständlich, und ich stimme daher voll-
kounuen dem Ruse nach Vereinigung der Ämter
bei. Ich stinune auch bei, wenn es heißt, daß der
Hilssapparat einzelner Staatsämter zusammen¬
gezogen werden soll. Zti diesem Hilfsapparat ge¬
hören das Präsidium, die Rechnungsabteilung, die
Archive tmd Büchereien, das ist vollständig in der
Ordnung, aber eine Zusammenziehung fordern wir,
die sachlich möglich und begründet ist.

Und da haben wir nun ein Gebiet, wo wir
die Zusammenziehung auf das allertiefste bedauern
und auf das allerentschiedenste ablehnen, das ist die
Zusammenziehung des Bildungswesens mit deni
Innern. (Zustimmung.) Wo ist da die Gemeinsam-
keit der Materie, von der der Herr Staatskanzler
als ein Motiv und einem Gesichtspunkt für die Art
der Zusammenziehung gesprochen hat? Wenn es sich
bloß darum handeln würde, Geld zu ersparen, wenn
bloß dieser.rein mechanische Gesichtspunkt in Betracht
käme, könnte tnan vieles in unserer modernen
Kulturwelt und Zeit aushebeu. Aber wir gehen von
dein Gesichtspunkte aus: Ist es materiell und in¬
haltlich zulässig, eine solche Zusammenziehung durch¬
zuführen? Und wir sagen, unter keinen Umständen
ist es zulässig, das Bildungswesen mit jenem Amte
zu vereinigen, welches ganz andere Dinge, politisch¬
praktische Alltagsfragen, Sicherheitsangelegenheiten
und dergleichen zu erledigen hat. Wollen Sie die
Schule unter die Polizei stellen, paßt das irgendwie
in einem modernen Staate zusammen? Das geht
nicht, ich halte es sachlich für unmöglich, und auch"
für das Sparen aus diesem Gebiete sind wir nicht.

Wir glauben, man soll am rechten Fleck
sparen, aber 'wenn es sich um die Bildung, um das
wertvollste Kulturgut eines. Volkes handelt, dann ist
das Sparen am falschen Platz. (Zustimmung.)

Wir sind also der Meinung, daß diese Zu-
sammenziehung von Bildungswesen mit Angelegen¬
heiten des Staatsamtes d'es Innern nicht zulässig
ist, am allerwenigsten aber, daß dieses so vereinigte
Staatsamt der Staatskanzlei angegliedert werde.

Die Geschäfte des Innern gehören in die Staats-
kanzlei, das ist richtig und sachlich einwandfrei, aber das
Bildustgswesen muß als selbständige staatliche Orga¬
nisation durch ein Amt bestehen bleiben, das eigens
für diesen Zweck zu schaffen, beziehungsweise zu
erhalten wäre/ Freilich meinen wir, daß der Kultus
in dieses Gebiet nicht hineingehört, denn Kultns-
sragen gehören nicht in diesen unmittelbaren Zu¬
sammenhang. wohl aber die Kunst in allen ihren
Zweigen. Wir sind also der Meinung, daß die
Kunst und alles, was mit der Volksbildung von
der untersten bis zur höchsten Stufe zusammen¬
hängt, einheitlich in einem Staatsamt für Bildungs¬
wesen zusammenzusassen ist.

Und da wird nun in der Begründung gesagt
— und darüber war ich am meisten erstaunt
das selbständige Staatsamt für Bildungswesen hätte
eigentlich im kleinen Österreich fast nichts zu tun.
Nun, da bin ich gerade der entgegengesetzten
Meinung; ich glaube, neben der Regelung unserer
wirtschaftlichen und finanziellen Fragen wird ganz
besonders die Neuorganisierung unseres gefaulten
Bildungswesens eine Hauptaufgabe der neuen Zeit
sein. (Zustimmung.) Glauben Sie denn, daß wir
in das Staatsamt für Unterricht bloß Verwaltungs¬
beamte, Juristen uns hineingesetzt denken? Nein,
meine Herren, wir glauben, daß dort die tüchtigsten
Fachmänner zu sitzen haben, die nicht bloß Akten
formell zu erledigen, Streitigkeiten zu entscheiden
und Personalernennungen durchzusühren haben,
sondern wir stellen uns dieses Staatsamt ganz
anders vor, wir stellen uns vor, daß dieses Staats¬
amt für Unterricht die Grundlagen des neuen Er¬
ziehungswesens wird auszuarbeiten, sachliche Arbeit
zu leisten, also das große. Kulturproblem anzu¬
packen haben wird, das Heute in der Luft liegt,
denn das steht fest, unser Schul- und Erziehungs-
mesen bedarf von unten bis oben einer gründlichen
Erneuerung, darüber ist kein Zweifel. (Zustim¬
mung). Das Schulproblem wird nicht mit dem
Schlagwort der Verstaatlichung der Volksschule er¬
reicht werden können. Das fordern wir selbstver¬
ständlich, mir fordern überhaupt, daß das gesamte
Bildungswesen eine Angelegenheit des Staates, des
Volksganzen sein muß. weil wir die Bildung als
einen wesentlichen Bestandteil des staatlichen Lebens
betrachten. Aber nicht bloß um die Erhaltung und
Verwaltung handelt es sich dabei, sondern um die
Fragen: Wie werden wir die Volksschule inhaltlich
neu auszugestalten haben? Wie werden wir die
Mittelschulen anszugestalten haben? Was ist an den
Hochschulen zu reformieren? Kurz, welchen Inhalt
wird man dem ganzen Schulbetrieb geben? Das,
meine ich, ist die Hauptsache, die deur neuen Staats¬
amt für Bildungswesen als Gegenstand für seine
Arbeit wird zugemittelt werden müssen. Nicht die
Verwaltungsagenden; das ist das äußerliche, das
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ließe sich mit einem anderen Staatsamte schon ver¬
binden, aber die Ausarbeitung der neuen Bildungs¬
ziele, der neuen Inhalte, das bedarf der Fach¬
männer und deswegen glauben wir, daß ein Staats¬
amt für Unterricht, welches von Fachmännern, und
zwar von den tüchtigsten Fachmännern geleitet ist,
unbedingt als ein selbständiges Amt zu bestehen
hat. Uns hat, meine Herren, das am meisten ge¬
schmerzt, daß man über das Bildungswesen hier einfach
— ich könnte sagen - - zur Tagesordnung über¬
gegangen ist. (Sehr richtig!) Das bedauern wir
auf das tiefste.

Freilich, etwas kosten wird das Bildungs-
wefcn fcfyon, ba§ ist ja richtig. Wenn es sich aber
bloß mn die Bezahlung des Staatssekretärs für
Unterricht handelt: das werden wir noch aus-
bringen, mir Deutsche; so viel Liebe werden wir
noch für unsere Schule haben; das ist das aller¬
wenigste. Und wenn es sich um eine Bibliothek
und um ein Archiv und um ein Präsidium handelt:
Ich meine, das werden mir auch noch aufbringen,
das nlüfsen wir aufbringen, wenn es sich darum
handelt, ob wir unser Volk geistig verelenden lassen
sollen. Schauen Sie sich um: Wie sehen wir denn
heute aus? Sind nur nicht bettelarm, und zwar
bettelarm nicht bloß an Besitz, sondern bettelarm
auch an geistigen Inhalten? Das ist das gefähr¬
liche. Werden wir endlich die Leute wieder zu
einer ordentlich ausbauenden Arbeit zu bringen ver¬
mögen — und das allein wird uns eine sichere
Zukunft gewährleisten — und zwar alle Schichten
der Bevölkerung oben und nuten? Wir sind der
Ansicht, daß die Pflicht zur Arbeit allüberall fest-
gehalten werden muß, daß es nirgends Schmarotzer
geben darf, weder oben noch unten in einer ge¬
ordneten menschlichen Gesellschaft. Auch werden wiri
in der Erziehung und in der Schulbildung dafür
sorgen müssen, daß für eine weitere Zukunft unsere
Kulturschätze erhalten bleiben und Volksgemeingut
werden. Dieses Bildungsamt wird also viele und
große Arbeiten haben zum Segen für. das ganze
Volk und es wird gewiß nie an Arbeitslosigkeit
zu leiden haben.

Endlich, verehrteste, ist es noch ein Punkt,
der uns besonders interessiert, und das ist der letzte
Punkt, der Artikel 14 im Gesetze über die Organisie¬
rung der Staatsregierung, nämlich diese parla¬
mentarischen Unterstaatssekretäre. Wir wünschen nicht,
daß die Unterstaatssekretäre ans dem Parlament
genommen werden, also parlamentarisch sind. Wir
wünschen, daß die tüchtigsten Fachbeamten hinaus-
kommen zur Leitung dieser Fachstellen. Wir wünschen
nicht, daß das Beamtentum politisiert wird, sondern
wir wünschen, daß die fachliche Tüchtigkeit an¬
erkannt wchd, daß dem tüchtigen freie Bahu,E8^en
werde, auch den tüchtigen in der BeamtenwM. Der
tüchtige soll voran kommen: Das ist unsere Forde¬

rung. Wir brauchen daher nicht parlamentarische,
sondern sachlich befähigte Leiter der einzelnen
Staatsämter. Wir sind deshalb Gegner der parla¬
mentarischen Unterstaatssekretäre, so sehr wir den
parlamentarischen Staatssekretär, der politisch und
fachlich das Amt zu leiten und die Verantwortung
zu tragen 'hat, selbstverständlich unterstützen. Aber
der Fachmann muß dort in dem Betriebe der sach¬
liche Leiter sein und deswegen sind wir unbedingte
Gegner der Parlamentarisierung der Unterstaats¬
sekretäre.

Sie sehen, hohes Haus, wir haben einige
wichtige Punkte nicht nebensächlicher Natur, die wir
hier vorzubringen haben und nnt denen wir uns
nicht einverstanden erklären können. Wir werden
auch die entsprechenden Abänderungsanträge stellen.
Ich befürchte * allerdings, sie werden abgelehnt
werden, es ist unmöglich, gegen den Strom zu
schwimmen. Aber sagen wollten wir, was wir für
Bedenken haben, aus welchen Gründen wir diese
Bedenken Vorbringen, und wenn die Mitglieder des
hohen Hauses von den beiden Mehrheitsparteien
in der Lage sind, uns zu überzeugen, daß unsere
Gründe nicht stichhältig sind, dann sind ' wir eben¬
falls gewillt, das Gesetz in der bestehenden Form
anzuerkennen. Nicht Opposition — das möchte ich
ausdrücklich^betonen nicht Störung der Arbeit
soll es sein, sondern wir wollen Mitarbeiten, aber
in dem Sinne, wie wir es für das Beste halten,
und von diesen! Gesichtspunkte aus haben >vir unsere
Stellungnahme zu diesen Gesetzentwürfen gekenn¬
zeichnet. Wir bedauern, daß wir die Gesetzentwürfe in
der vorliegenden Form anznnehmen nicht in der
Lage sind. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.y

Präsident Hauser: Zürn Worte gelangt
Kollege Dr. Eisler.

Abgeordneter Dr. Eisler: Hohes Haust
Verehrte Herren und Frauen! Die gerechte Ein¬
schätzung der Gesetzesvorlagen über die wir jetzt
zu entscheiden haben, wird nicht von einer Bekrite-
lung einzelner Artikel und einzelner nebensächlicher
Entscheidungen, die in ihnen enthalten sind, aus¬
gehen dürfen, sondern von der Frage, wieweit
damit jene großen Forderungen erfüllt sind,, deren
Erfüllung die Gesamtheit von ^dieser Versammlung
mit Recht verlangen darf: die grundlegenden Forde¬
rungen des demokratischen Staates. Es ist gar kein
Zweifel, daß diese Nationalversammlung, wenn sie
bestehen will, in erster Linie die Pflicht hat, ihr
künftiges Wirken auf der Grundlage der Demokratie
auszubauen und wir haben uns zu.fragen, ob diese
Gesetzesvorlagen dieser Forderung gerecht werden,
ob sie würdig und entsprechend eines demokratischen
Staatswesens sind oder ob das nicht der Fall ist
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Es kann gar kein Zweifel sein, daß mit
diesen Gesetzesvorlagen ein demokratisches Staats-
wesen begründet wird. Wir haben bisher lediglich
die Staatsform festgestellt, wir haben lediglich fest
gestellt, daß Deutschösterreich eine Republik und daß i
alle öffentliche Gewalt vom Volke eingesetzt sei. Aber
damit, daß wir heute das Gesetz über die Volks- !
Vertretung votieren, gehen wir einen Schritt weiter;
wir erfüllen damit ein Gebot, das uns die Demo- j
kratie auferlegt, indem wir feststellen, daß die vom
Volke Deutschösterreichs gewühlte Nationalversamm¬
lung als höchstes Organ des Volkes die oberste
Macht in der Republik übernimmt.

Von diesen Gesichtspunkten aus müssen die
Vorlagen, die vor uns liegen, beurteilt werden.

Es ist ja schon vom Herrn Berichterstatter;
mit Recht hervorgehoben worden — und auch wir i
Sozialdemokraten wollen dies besonders betonen —,
daß wir jene wichtigen grundlegenden Gedanken, die ’
bisher der österreichischen Gesetzgebung vollständig
fremd waren und die in diesen Gesetzen zum ersten1
Male Anwendung finden, als eine Errungenschaft
begrüßen, die uns nicht mehr genommen werden
kann. Auch wir sehen eine dieser Errungenschaften
in der Einführung des Referendums, in der Mög¬
lichkeit, die Stimme des Volkes direkt zu hören,
wenn Entscheidungen zu fallen sind, über die nur
das Volk selbst zu entscheiden imstande ist. Aller- s
dings ist eine solche Entscheidung bereits gefällt!
worden: Das ist jenes Referendum, das das deutsch¬
österreichische Volk mit seiner Abstimmung in diesem
Wahlkampfe abgegeben hat. Die Verfassungsgesetze,
die wir heute beschließen wollen, sind das Ergebnis
dieses Referendums und die Frage, die der Herr
Berichterstatter aufgeworfen hat, ob es notwendig
sei,, diese Gesetze nochmals einer Volksabstimmung
zu unterwerfen, ist beantwortet durch die Ab¬
stimmung im Wahlkampfe, die einhellig dahin
gelautet hat, daß das deutschösterreichische Volk sich
für jene Staatsform und für jene Ordnung der
Gewalten im Staate entschieden haben, die in
diesem Gesetze zum Ausdrucke gelangte. Infolge¬
dessen können wir ohneweiters das Ergebnis der
Wahlen als das Referendum über diese Verfassungs¬
gesetze bezeichnen und wir können sagen, das Volk
Dentschösterreichs hat entschieden, es hat in jenem
Sinne entschieden, der in so prägnanter. Weise im
Artikel 1 des Gesetzes über die Volksvertretung zum
Ausdrucke kommt.

Die Einwendungen, die gegen die Gesetze
vorgebracht wurden, stammen nach unserer Über¬
zeugung aus Vorstellungen, die einer nicht lange,
aber hoffentlich für immer vergangenen Zeit ange¬
hören. (Sehr richtig!) Nur als eine Erinnerung an
die Zeit, in der die Gesetzgebung sich im Schweiße
ihres Angesichtes mühen mußte, der monarchifcheu j
Gewalt etwas abzulisteu, nur als eine Erinnerung!

an diese Zeit kann man jene Kritik bezeichnen, die
es bemängelt, daß in diesem Gesetze nicht der
Unterschied zwischen gesetzgebender und vollziehender
Gewalt vollständig beobachtet ist. Ich wundere mich
darüber, daß gerade solche politische Kreise, die es
ohne Widerstreben ertragen haben, daß alle gesetz¬
gebende und vollziehende Gewalt in einer einzigen
Person ohne jede Kontrolle verkörpert war, die das
alles ruhig und so lange ertragen und gepriesen
haben, es plötzlich nicht zu ertragen vermögen, daß
in jene Körperschaft, der das Volk die Macht
übertragen hat, auch alle Macht verlegt wird.
(Sehr richlif/!) Und es ist selbstverständlich, daß in
dem Augenblicke, in dem die Nationalversammlung
Träger der höchsten Gewalt im Staate ist, es auch
Sache der Nationalversammlung ist, die Gewalten
im Staate zu ordnen, und diese'Ordnung, welche
die Nationalversammlung trifft, welche sie zum Teile
heute in diesen Verfasfungsgesetzeu trifft, wird damit
zu einem Ausdrucke des Volkswiüens, und die
Nationalversammlung ist auch berechtigt und in der
Lage, dann, wenn diese Verteilung der Gewalten
einer Abänderung bedarf, sie vorzunehmen.

Aber bei der näheren Überprüfung dieser
Gesetze wird man vergeblich nach Bestimmungen
suchen, die jene Gefahr, die mein Herr Vorredner
uns in so lebhaften Worten vorgezeichnet hat,
wirklich herbeiführen könnten. Wir finden nirgends,
daß gesetzgebende und vollziehende Gewalt in eine
Hand in beut Sinne, wie es hier behauptet wurde,
gelegt sind. Das Haus, die Nationalversammlung,
wählt die Regierung. Das ist nicht etwa eine neue
Einrichtung, sie ist nach gut demokratischen Mustern
gefunden worden, und wir können eine Regierung,
die aus dem Hause gewählt wird und die auf
Grund des Votums der Nationalversammlung ihr
Mandat erhält, nur beglückwünschen, denn sie ist
gewiß eine Regierung, welche mit Recht sagen kann,
daß sie vom Volke, von der berufenen Vertretung
des Volkes eingesetzt ist. Das ist gewiß kein Ein¬
griff des Hauses in die vollziehende Gewalt. Aber
in dem Augenblicke, in dem die Regierung gewählt
ist, hat sie bereits die Gewalt im Staate auszu¬
üben und zu vollziehen und jene Svlenuitätsakte,
die deni Präsidenten dieses Hauses übertragen sind,
sind nicht etwa unerwünschte Eingriffe in die voll¬
ziehende Gewalt, sondern sie sind im Gegenteile
nach unserer Überzeugung dem Präsidenten dieses
Hauses übertragen, weil diese Akte aller Parteilich¬
keit entrückt nur einer solchen Stelle übertragen sein
sollen, deren Objektivität und Autorität über jeden
Zweifel erhaben ist.

Das ist die Absicht, die uns bei diesen Be¬
stimmungen geleitet hat uiib ich glaube, daß
niemand leugnen wird, daß gerade jene Vorrechte,
die der Präsident der Nationalversammlung durch
diese Gesetze erhält und die allein zu jener Kritik

www.parlament.gv.at



4. Sitzung der Konstituierenden Nationalversammlung für Deutschösterreich am 14. März 1919. 7 5

Anlaß geben konnten, die jetzt an den Gesetzen geübt
wurde, die beste Lösung darstellen, die man sich
dafür überhaupt denken konnte, 'außer man wünscht
das, was wenigstens im Verfassungsausschuß und
innerhalb der sozialdemokratischen Partei niemand
gewünscht hat, daß nämlich an die Spitze der
Republik irgendeine dekorative Persönlichkeit oder
gar irgendein Präsident mit Äußerlichkeiten und mit
Vorrechten gesetzt werde, von denen wir aber schon
gar nichts wissen wollen. Wir gönnen diese Art von
Präsidenten jenen Republiken, bie sich sie gewählt
und eingesetzt haben. Wir glauben, daß wir eine
solche Dekoration an der Spitze nicht nötig haben,
sondern daß es die erste Ausgabe unserer Ver¬
fassung ist, jeden Personenkult, jede Art der Hervor¬
hebung der Person gegenüber der Sache aus dem
Gesetz auszuschließen. Deswegen kann man es vom
Standpunkt nicht nur der Sachlichkeit, sondern auch
vom Standpunkt der Sicherung einer gerechten Ver¬
waltung nur begrüßen, daß jene höchsten Funktionen,
die bisher dem Monarchen Vorbehalten und die in
seiner Hand gegen Mißbrauch absolut nicht gesichert
waren, in die Hand einer Stelle gelegt werden,
der durch die Wahl zur Leitung dieser Versamm¬
lung, durch die Wahl an die höchste Stelle in
dieser gesetzgebenden Versammlung auch jenes Maß
von Vertrauen und von Objektivität gebührt, das
allein die Ausübung dieser Rechte rechtfertigt.

Wir wüßten aber auch nicht, wie man es
anders machen sollte. Die Regierungen vergehen
und die Institution, die am dauerndsten ist —' ge¬
wiß, sie kann einem Personenwechsel unterliegen —,
die aber in ihrer Funktion, in ihrem Pflichtenkreis
am dauerndsten ist, die immer zu Objektivität und
Unparteilichkeit verpflichtet ist, ist die Leitung der
Nationalsammlung.

Ich glaube mit Recht- behaupten zu können
und nichts Unwahres gesagt zu haben, wenn ich
darauf Hinweise, daß in der Monarchie diele Rechte
bei weitem nicht so unparteiisch ausgeübt werden
konnten wie jetzt. Ich denke da an das Recht von
Beamtenernennungen, das ganz unkontrollierbar
ausgeübt wurde und das jetzt endlich nach gewissen
festen Grundsätzen auszuüben ist. Ich denke an das
Recht der Begnadigung und an ähnliche Vor¬
rechte, die wir in diesem Gesetze in die Hand des
Präsidiums der Nationalversammlung, und damit
in Hände legen, die wir kennen, während früher
gerade die Ausübung dieser Rechte nur erfolgt ist
unter dem Mantel der Protektion, durch Hinter¬
türen und durch ähnliche unsaubere Mittel, aller¬
dings zum Scheine ansgeübt durch die Spitze des
Staates, durch den Monarchen. Was da geschehen
ist, ist nichts anderes als die restlose Beseitigung
jeder Erinnerung an die Monarchie, und wenn das
beanstandet wird, so sehe ich darin nichts anderes
als das Unvermögen, sich von den alten monar¬

chischen Vorstellungen loszumachen. Es war halt
doch schöner, wie es war.

Ebensowenig können die Einwendungen, die
gegen den Ausbau der künftigen Staatsämter und
der Staatsregierung vorgebracht wurden, mit Recht
ausrechterhalten werden. Es ist zunächst Sache der
Herren Berichterstatter, soweit diese Einwendungen
sachlicher Natur sind, ihnen entgegenzutreten und es
werden gewiß die Herren Berichterstatter in der
Lage sein zu bestätigen, daß nicht, wie der Herr
Vorredner behauptet hat, im Verfassungsausschuß
in unsachlicher und übereilter Weise Anregungen
niedergestimmt, sondern daß im Gegenteil alle An¬
regungen in durchaus sachlicher und ausführlicher
Weise erörtert und, soweit sie der Berücksichtigung
würdig waren, auch berücksichtigt worden sind. ('Ab-
geordneter Br. Anger er: Das int subjektiv! ) Das ist

ganz gewiß richtig, und wer dort anwesend war
wird es bestätigen. (Abgeordneter Br. Anger er: Unsere
Vertreter sind doch hier!) Die Herren sind hier
und werden bestätigen, daß sie eine ganze Reihe
von Anträgen cingebracht, daß sie alle ihre Wünsche
vorgebracht haben und daß alle entgegengesetzten
Entscheidungen, die der Bersassungsausschuß ge¬
troffen hat, sachlich begründet wurden und nur aus
Grund sachlicher Argumente zum Beschluß erhoben
worden sind. (Zwischenruf.)

Aber, hohes Haus, es hat ja das, was
vorgebracht wurde, auch eine politische Seite und
es wurde das so dargestellt, als ob diejenigen, die
für diese Neugestaltung der Staatsämter gestimmt
haben, dem Staatsamte für Unterricht namentlich
nicht jene Bedeutung beimäßen, dem ganzen
Bildungswesen nicht jene große Rolle zuerkannten,
die der Herr Vorredner ihm zuerkannt hat. Das
ist nicht nur unrichtig, sondern das bedeutet gerade
die Verkehrung der Verhandlungen des Verfassungs¬
ausschusses und ihrer Ergebnisse in ihr Gegenteil.
Es hat unter uns nur eine Stimme gegeben, daß
das Bildungswesen unter allen Umständen selb¬
ständig bleiben müsse, und dieser Wunsch ist auch
in der Vorlage restlos erfüllt. ( Widerspruch.) Wenn
an der Spitze des Staatsamtes für Inneres und
sich Unterricht der Staatskanzler steht, so bedeutet
das noch lange nicht die Unterstellung des Unterrichtes
unter die Polizei, wie es hier dargestellt ww'^e,
sondern das bedeutet nichts anderes, als daß
Inneres und Unterricht nebeneinander stehen und
daß, wie schon der Herr Berichterstatter ausgeführt
hat, gewisse Hilfseinrichtungen dieser Ämter ge¬
meinsam sind. Aber es gäbe überhaupt keine Zu¬
sammenlegung von Staatsämtern, wenn man für
die Tatsache blind sein wollte, daß die bloße Ver¬
einigung von Ämtern in ihren Hilfseinrichtungen
gar nichts au ihrer Selbständigkeit und an der
stelbständigen Führung ihrer Agenden ändert.
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Ich will dabei auf die sachlichen Übertreibungen
gar nicht kommen, die in der Schilderung der
Größe dieses Amtes gelegen waren. Ich kann nur
sagen, daß sicher das Bildungswesen gut aufgehoben
sein wird in der Hand, in die es gelegt wird, wenn
alle Parteien für das Bildungswesen jenen Sinn
und jenen Willen, es zu fördern, mitbringen werden
wie die sozialdemokratische Partei. (Beifall und
Händeklatsch en.)

Was an diesen Gesetzen aber einer ganz
kurzen Besprechung bedarf und was wir in der
Diskussion nicht ganz übergehen wollen, das sind
jene Bestimmungen, die das Verhältnis des Staates
und der Staatsregierung zur Gesetzgebung der
Länder regeln. Hier hat die Verfassung notwendiger¬
weise in ein Gebiet eingreifen müssen, dessen nähere
Ordnung künftigen Gesetzen Vorbehalten bleiben
wird. Der Grund dazu lag darin, daß in dem
Augenblick, in dem sich die Gesetzgebung endgültig
aus den Boden der Republik gestellt und dasjenige,
was in der provisorischen Verfassung an die Stelle
der monarchischen Sanktion getreten war, nämlich
die Sanktion durch den Staatsrat, durch dessen
Beseitigung unmöglich gemacht hatte, es notwendig
war, 'das Verhältnis der Staatsregierung zur
Landesgesetzgebung zu regelst. Und da möchten wir
als Vertreter eines Landes nicht unterlassen, unserer
festen Überzeugung Ausdruck zu geben, daß die
Bestimmungen des Gesetzes über die Volksvertretung
in jenen Artikeln, die das Verhältnis der Staats¬
regierung und der Nationalversammlung zur Landes-,
gesetzgcbung regeln, uns als nichts anderes erscheinen,
wie als Ersatz der alten Sanktion der Gesetzes¬
beschlüsse der Länder, daß aber auch nach unserer
Überzeugung an dem sonstigen Rechtszustande nichts,
weder gegen noch für die Länder geändert wird.

Wir würden es beklagen, wenn irgendwelche
separatistisch gestimmte Gemüter in den Ländern in
den Bestimmungen der Artikel 12 bis 15 etwa ein
Zurückweichen der Staatsgewalt und der gesetz¬
gebenden Gewalt im Staate gegenüber den Ländern
erblicken sollten. Denn nichts liegt uns ferner als
einer solchen Tendenz nachzugeben oder ihr ent-
gegenzukommen. Wir sind der Meinung, daß indem
Augenblick, in dem der alte Nationalitätenstaat zu-
sammengebrocheu ist, in dem der Staat, der uns
geblieben ist, von Angehörigen einer einzigen Nation
bewohnt ist, alle sörderalistischen Bestrebungen der
Vergangenheit angehören und daß es heute nur
einen einzigen Staat geben kann und daß dieser
Staat auch mir eine einzige Gesetzgebung vertrügt.
Wir glauben, daß das nicht nur ein Gebot der
Erhaltnng des Staates ist, sondern daß jede Ver¬
letzung dieses Grundsatzes die Länder am meisten
schädigen würde, denn sie würde dazu führen, daß
die Länder miteinander in die schwersten Gegensätze
und Konflikte gebracht würden. Deshalb wünschen

wir, daß zwischen uns keine Meinungsverschiedenheit
darüber bestehe, daß durch die. Neuregelung des
Verfahrens über Gesetzesbeschlüsse der Länder nichrs
anderes erreicht werden soll als der Ersatz der alten
Sanktion durch die Krone durch ein neues
Verfahren.

Wir begrüßen die Formen, die dieses Ver¬
fahren jetzt erhält, wir begrüßen es, daß auch
dieses Verfahren in den Formen der Demokratie,
vor allem in den Formen, die auch einem sehr
empfindlichen sittlichen und Rechtsgefühl entsprechen,
vor sich geht. Wir begrüßen es, daß nicht mehr die
früheren unkontrollierbären Einflüsse darüber ent¬
scheiden, ob ein Landesgesetz sanktioniert wird oder
nicht, so daß dies nicht mehr zu einem Gegenstände
der Verbindungen und Protektionen gemacht werden
kann, sondern daß darüber nur sachliche Argumente
entscheiden oder dort, wo Verfassungsfragen eine
Rolle spielen, nur eine gerichtliche Instanz berufen
ist, objektiv und gerecht derartige Fragen auszu¬
tragen. Aber mit allem Nachdrucke möchten wir
erklären, daß wir eine Schranke für die Gesetz¬
gebung der Länder aufgerichtet sehen in der Gesetz¬
gebung, die die Republik selber schafft.

Es wird, wie schon von diesem Platze hervor¬
gehoben wurde, Sache unserer Verfassung sein,
darüber zu entscheiden, welche Kompetenzen den
Ländern und welche dem Reiche endgültig zukommen.
Wir werden aber kein Staat bleiben können, wenn
wir uns nicht endlich dem Grundsatz unterwerfen,
daß Reichsrecht Landrecht bricht, wenn wir nicht
endlich den einzigen Grundsatz jedes staatlichen
Gemeinwesens anerkennen, daß das, was die gesetz¬
gebende Gewalt des Staates zur Norm gemacht
hat, für alle verbindlich ist.

Diesen Grundsatz, hohes Haus, glauben wir,
in diesen Bestimmungen verwirklicht zu sehen. Die
Länder haben nach diesen Bestimmungen — und
das wollen wir Sozialdemokraten als unsere feste
Überzeugung hier bei der Beratung der Verfassung
festgestellt haben — keinerlei Recht, die Gesetze, die
die Republik selbst sich gegeben hat, zu mißachten
und durch eigene Gesetze etwa außer Kraft zu setzen
oder neben Gesetzen der Republik abweichende Gesetze
zu beschließen. Wir glauben, das deswegen verlangen
zu müssen, iveil sonst ein Zustand eintreten könnte,
in welchem der deutschösterreichische Staatsbürger
gebunden wäre, widersprechenden Gesetzen zu ge¬
horchen, und diesen Zustand, dem manche separa¬
tistische Neigung in den Ländern nachzustreben
scheint, könnten wir nicht ertragen. Deshalb wollen
wir diese Feststellung vorgebracht wissen, um ein
für allemal zum Ausdruck zu bringen, welche recht¬
liche Bedeutung wir diesen Bestimmungen über das
Verhältnis der Landesgesetzgebung zu den staatlichen
Gewalten beimessen.
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Ich brauche nicht erst anzusühreu, daß wir
Sozialdemokraten für die vorliegenden Gesetze, so¬
wohl für das Gesetz über die Volksvertretung
wie für das Gesetz über die Organisation der
Staatsregierung stimmen werden. Wenn wir darüber
eine rasche Beratung und Verhandlung gewünscht
und geführt haben, so war das nicht, wie der Herr
Vorredner behauptet hat, Flüchtigkeit, Unsachlichkeit
unb Übereilung, sondern es war der dringende
Wunsch, jene Schranken aus dem Wege zu räumen,
die uns von nützlicher Arbeit für das Volk
scheiden.

Wir müssen eine Regierung, wir müssen ge¬
setzliche Grundlagen für die Arbeit dieses Hauses
haben, um endlich wenigstens einen kleinen Teil
jener Versprechungen erfüllen zu können, die dem
Volke draußen gegeben wurden und aus deren Er¬
füllung das Volk mit Ungeduld wartet. In einer
Zeit, in der die Not so groß ist wie in unserer
Zeit, können wir nicht etwa mühselig Paragraphen
bauen und kleine Schönheiten oder Unschönheiten
des Gesetzes hervvrheben und erörtern, sondern in.
einer solchen Zeit müssen wir uns freuen, daß wir j
dazu gekommen sind, eine demokratische Grundlage
sür unsere weitere Arbeit zu schaffen und nun ist
es unsere Sache, rasch zu beschließen und an das
zu gehen, was unser harrt, an. nützliche Arbeit für
das Volk. (Beifall und Händeklatschen.)

Pü'äflüiml: Zum Worte gelangt der Herr
Abgeordnete Preußler. Ich erteile ihm das Wortch

Abgeordneter Preußler Hohes Haus! Ich
will mich in meinen kurzen Ausführungen auf die
Besprechung der Artikel 12 bis 15 des Gesetzes
über die Volksvertretung beschränken. Ich stehe
gleichfalls aus dem Standpunkt meines Vorredners,
daß Reichsrecht Landrecht bricht und daß es sür j
unsere Länder, für die ganze Entwicklung unserer
Zukunft schädlich wäre, wenn bezüglich der Bestim¬
mungen der Artikel 12 bis 15 irgendwelche irrige
Auffassung in den Ländern entstehen würde. Ich
stehe ans dem Standpunkt der freiesten Lokalver¬
waltung, aus dein Standpunkt, daß die Lokalver¬
waltung eine möglichst weitgehende sein soll. Aber
die Lokalverwaltung darf das Reichsrecht nicht
brechen und es darf bei ihrem Aufbau insbesondere
in dem uns gegebenen Rahmen eines nicht ver¬
gessen, daß die Nationalversammlung ja eigentlich
nur ein Landtag ist, wenn wir von dem Grundsatz
ausgehen, daß wir uns an das große Deutschland
anschließen. Wir können in diesem Falle, tvie jedes j
andere deutsche Bundesland nicht mehr als Reichs-!
Vertretung selbst, sondern als die besondere Bundes-!
landvertretnng gelten. Aus dieser Grundlage muß!
nun auch die Staatsverfaffuug Deutschösterreichs|

aufgebaut werden, weshalb die Existenz der ein¬
zelnen Landtage da draußen nur von sehr kurzer
Dauer sein kann. Ich stelle, mir daher die Sache
so vor, daß wir Landesverwaltungen mit erwei¬
terten Landesräten erhalten. Daß wir uns aber
den kostspieligen Apparat von unzähligen Landtagen
gestatten könnten und daun obendrein noch einen
großen deutschösterreichischen Landtag, das wäre ja
die Lächerlichkeit selbst. Von diesem Gesichtspunkt
bedauere ich, daß der Grundsatz, daß Reichsrecht
Landrecht breche, nicht in dieses Verfassungsgesetz
ausgenommen wurde und daß die Kompetenzen der
Länder nicht schon im vorhinein so abgesteckt
wurden, daß irgendwelche weitgehende Illustrationen
über die Autonomie der Länder nicht entstehen
können. Denn wir Deutschösterreicher sind, wie ich
schon ausführte, gemessen an den anderen Bundes¬
staaten Deutschlands, selbst wenn Deutschböhmen
und Schlesien an uns fallen wird, doch kein
größeres Land, wie einer der größeren deutschen
Bundesstaaten. Ich glaube daher, daß es vom Stand¬
punkt der Länder selbst äußerst schädlich wäre, un¬
ausgesetzt dem kleindeutschen Geist Vorschub zu
leisten. Ich bin daher der Meinung, daß dieses
Gesetz über die Volksvertretung nur in dem von
mir ausgeführten Geiste aufgefaßt werden kann.
(Beifall.)

J^väjtfr Cltt: Es ist niemand mehr zum
Worte gemeldet. Die Generaldebatte ist daher
geschlossen. Ich erteile dem Herrn Berichterstatter
das Schlußwort.

Berichterstatter Dr. Seipel: Hohes Haus!
Von den Ausführungen des Herrn Kontraredners
berührt eigentlich nur ein Teil das Gesetz, das zu
vertreten ich die Ehre habe. Er hat es beklagt, daß
in dieses Gesetz nicht Bestimmungen, die das Zwei¬
kammersystem eingeführt hätten, aufgenommen wurden.
Mir kommt vor, der Herr Redner hat. übersehen, daß
Artikel 1 dieses Gesetzes mit den Worten beginnt
(liest): „Die vom Volke Deutschösterreichs gewählte
Konstituierende Nationalversammlung übernimmt als
höchstes Organ . . . ." Es handelt also dieses
Gesetz nicht von der Volksvertretung, wie diese für
alle Zukunft eingerichtet werden soll, sondern von
der Konstituierenden Nationalversammlung. Im
zweiten Artikel kehrt dieselbe Redewendung wieder,
und wenn an späteren Stellen das eine oder andere-
mal nur von der „Nationalversammlung" gesprochen
wird, so versteht es sich ganz von selbst, daß
da die Konstituierende Natioualversammlung ge¬
meint ist.

Und nun frage ich den Herrn Kontraredner,
wie er sich die Möglichkeit vorsiellt, daß wir, da
wir als Konstituierende Nationalversammlung nach
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den von der Provisorischen Nationalversammlung
gesetzten Bestimmungen gewählt worden sind, schon
in dieses Gesetz von der Konstituierenden National-
versammlung etwas über ein Zweikammersystem
hätten hineinbringen sollen. (Zwischenrufe.)

Aber wenn auch ein solcher allgemeiner
Grundsatz für die Zukunft hätte ausgenommen werden
können, so möchte ich doch daran erinnern, daß so
wichtige prinzipielle Fragen, über welche, wie wir
heute aus den Ausführungen zweier meiner ver¬
ehrten Herren Vorredner entnommen haben, ganz
verschiedene Anschauungen in diesem Hause bestehen,
in der gebotenen kurzen Zeit nicht hätten durch¬
beraten werden können. Der Herr Kontraredner hat
freilich gemeint, wir hätten einen oder zwei Tage
leicht zugeben können. Ich sage aber, daß ein oder
zwei Tage noch lange nicht genügen würden, um
eine so grundlegende Frage mit der entsprechenden
Ausführlichkeit, die sie erfordert, zu erörtern.

Es ist durch dieses Gesetz in keiner Be¬
ziehung der. Verfassung präjudiziert, welche die Kon¬
stituierende Nationalversammlung selbst unserem
Staate Deutschösterreich geben wird. Ich möchte
diese Redewendung, daß nicht präjudiziert ist, aber
auch meinem unmittelbaren Herrn Vorredner gegen¬
über zur Anwendung bringen. Der Herr Abgeord¬
nete Preußler hat Prophezeiungen von sich ge¬
geben; er hat seiner Ansicht Ausdruck gegeben, wie
es in Zukunft mit unseren Landtagen sein werde.
Ich und meine Parteifreunde und gewiß noch
manche andere von den anwesenden Frauen und
Herren stellen uns die Entwicklung in der Zukunft
etwas anders vor. Aber ich glaube, das gehört nicht
zu diesern Gegenstand.

Wenn der Herr Abgeordnete Preußler ge¬
sagt hat, er hoffe, das vorliegende Gesetz werde in
dem Sinne verstanden werden, wie er ihn dargelegt
hat, so meine ich, es muß ausschließlich in dem
Sinne verstanden werden, der in den Worten der
Gesetzesvorlage enthalten ist. (Rufe: Sehr richtig!)
In dem Teile des Gesetzes, der von dem Verhältnisse
des Staates zu den Ländern handelt, ist, wie der
Herr Abgeordnete Dr. Eisler mit Recht hervor¬
gehoben hat, ein Ausgleich für die gegenwärtige
Zeit geschaffen in der Absicht, nach keiner Richtung
hin zu präjudizieren und dem hohen Hause die volle
Möglichkeit zu wahren, die Verfassung von Deutsch¬
österreich, die als endgültig einst maßgebend bleiben
soll, in voller Freiheit zu geben. Sonst habe ich
in diesem Zeitpunkt der Erörterung nichts hinzuzu¬
fügen, als daß ich das hohe Haus bitte, in die
Spezialdebatte einzugehen. (Bravo! Bravo!)

PLäffldenkt Ich erteile nunmehr dem Herrn
Berichterstatter Eldersetz das Wort.

Berichterstatter Eldersch: Hohes Hans! Ich
habe gegen die Bemerkungen des Herrn Kontra¬
redners, so weit sie sich ans das Gesetz über die
Staatsregierung beziehen, folgendes zu sagen: Was
die Eile anbelangt, die er ausgestellt hat, mit der
die Verhandlungen geführt wurden, so muß gesagt
werden, daß bei diesen vorbereitenden Arbeiten
höchste Eile notwendig ist, denn wir müssen dazu
kommen, endlich die Regierungsgewalt zu organi¬
sieren, wir müssen dazu kommen, die Regierung zu
konstituieren. Die Bevölkerung will von uns Taten
sehen, die Bevölkerung will, daß wir zu jener
Arbeit gelangen, zu der wir eigentlich berufen
worden sind, und wir können uns also nicht, so
gerne es vielleicht viele von uns wollten, Zeit
lassen, um diese Arbeiten zu vollenden. Das muß
der Herr Kontraredner auch zugcben, daß es nicht
Übelwollen und daß es nicht eine Unterdrückung
der Meinungsäußerungen einer Partei ist, sondern,
daß wir eben in unseren Terminen so gedrängt
werden, gedrängt werden durch die Verhältnisse,
in denen wir leben und durch das Volk, das
'sachliche Arbeit von uns verlangt, daß wir
eine solche Beschleunigung eintreten lassen mußten.
Zudem waren die Anträge, die von der Gegenseite
gestellt wurden, so bekannt, daß wir doch keine
lange Debatte darüber zu führen brauchen. Wir
brauchen keine lange Debatte darüber, wenn der
Antrag gestellt wird, es soll das Zweikammersystem
eingeführt werden. Da weiß jeder, was da verlangt
wird. Die Mehrheit des Ausschusses war der
Meinung, daß es nicht zeitgemäß sei, jetzt über
derartige Projekte zu reden, die in früherer, längst
vergangener Zeit vielleicht aktuell gewesen sind, aber
für die Gegenwart und für die Zukunft nicht mehr
aktuell sind.

Ich komme nun zu dem Vorschläge, es möge
ein nichtparlamentarifcher Vollzugsausschuß vom
Parlamente gewühlt werden, dem die Ausübung
der Regierungsgewalt übertragen wird. Ja, meine
Herren, wenn wir einen nichtparlamentarischen Voll¬
zugsausschuß wählen, so wählen wir ihn ja nach
den Vorschlägen der Parteien und es werden sich
natürlich in diesen Vorschlägen Personen befinden,
die als Parteigänger der einzelnen Parteien dieses
Hauses bekannt und gewertet sind. Wir würden
also Personen wählen, die zwar nicht dem Parla¬
mente angehören, aber doch auch Politiker sind, weil
sie das Vertrauen der Parteien des Hauses haben
sollen. Ich frage nun, welchen Wert ein Vollzugs¬
ausschuß hat, welcher aus Personen besteht, die
nicht dem Hanse angehören und die auch nicht dem
Hause für ihre Tätigkeit verantwortlich sind! Wir
haben also einen solchen Vorschlag abgelehnt. Eine
lange Debatte war darüber nicht nötig.

Ich komme nun zur Beanstandung des Vor¬
schlages, das Unterrichtsamt mit dem Staatsamt
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des Innern zusammenzulegen. Es wurde schon von
einem der Herren Vorredner betont: Was die För¬
derung des Volksunterrichtes un'd der Volksbildung
anbelangt, so werden Sie sicher bei den Parteien
des Hauses, zumal bei der Partei, der ich anzu¬
gehören die Ehre habe, jede Unterstützung finden.
Kann nun der Umstand, daß die Hilfsämter der
Staatsämter zusammengelegt werden — die Hilfs¬
organe dieser Ministerien, aber nicht ihre Referate,
nicht die sachliche Erledigung dieser Agenden zu be¬
sorgen haben — die Ausgestaltung der Volksbildung,
die Ausgestaltung unseres Unterrichtswesens hindern?
War es früher, da es ein selbständiges Staatsamt war,
besser? Vergessen Sie nicht, daß nach den bestehenden
Gesetzen das Uuterrichtsamt nur vielfach eine polizei¬
liche Kompetenz gegenüber dem Volksschulwesen und
auch gegenüber einem großen Teil der Mittelschulen
gehabt hat, daß also sicherlich die Zusammenlegung
und die Unterstellung unter die Person des Staats¬
kanzlers der Bedeutung des Unterrichtsressorts keinen
Abbruch tun, und daß, was an uns liegt, sachlich
die Ausgestaltung des Unterrichtswesens zu fördern,
sicherlich geschehen wird. Ich bitte demnach um die
Annahme der Anträge des Ausschusses.

PväMrnit Wir schreiten zur Abstimmung.

Die beiden in Verhandlung stehenden Gesetze
sind Verfafsungsgesetze. Es muß daher die An¬
wesenheit der Hälfte der Mitglieder des Hauses
konstatiert werden. Die Gesetze gelten nur dann
als angenommen, wenn zwei Dritte! der Anwesenden
dafür stimmen. Ich konstatiere zunächst die An¬
wesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder.
Ich bitte nunmehr diejenigen Mitglieder, welche auf
Grund der vorliegenden Berichte in die Spezial¬
debatte der beiden Gesetze eiugehen wollen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das Haus hat
mit der erforderlichen Zweidrittelmajorität
das Eiugehen in die Spezialdebatte be¬
schlossen.

Ich werde die Spezialdebatte für jedes ein¬
zelne Gesetz vornehmen, also zuerst die Spezial¬
debatte über das Gesetz über die Volks¬
vertretung. Wünscht jemand das Wort? (Nie¬
mand meldet sich.) Es ist nicht der Fall. Die De¬
batte ist geschlossen. EinAbünderungsantrag liegt
nicht vor. Ich bringe daher das Gesetz, und zwar
die Artikel 1 bis inklusive 16 zur Ab¬
stimmung.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diesen
sechzehn Artikeln des Gesetzes zustimmen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Mit Zwei¬
drittelmajorität angenommen.

Ich bitte diejenigen Frauen. und Männer,
welche für Titel und Eingang des Gesetzes sind,

sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Wieder
mit Zweidrittelmehrheit angenommen.

Damit ist also das Gesetz im ganzen ange¬
nommen.

Berichterstatter Dr. Seipel Ich bean¬
trage die sofortige Vornahme der dritten
Lesung.

Präsident: Der Herr Berichterstatter be¬
antragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.
Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche für diesen
Antrag sind, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.)

Das Haus hat mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit die sofortige Vornahme
der dritten Lesung beschlossen.

Wünscht jemand das Wort? (Niemand meldet
sich.) Es ist nicht der Fall. Ich bitte diejenigen
Mitglieder, welche das Gesetz auch in dritter Lesung
anuehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das Haus hat das Gesetz über
die Volksvertretung (gleichlautend mit 61 der
Beilagen) mit der erforderlichen Zweidrittel¬
mehrheit auch in dritter Lesung angenommen.

Wir kommen nunmehr zur Spezialdebatte
über das Gesetz über die Organisation der
Staatsregierung. Wünscht jemand das Wort.
(Abgeordneter Dr. Waber: Ich hüte um das Wort!)

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Dr. Waber
das Wort.

Abgeordneter Dr. Waber Hohes Haus!
Für die Abstimmung über ein Vertrauens- oder
Mißtrauensvotum der Regierung gegenüber ist in
dem Gesetzentwurf eine qualifizierte Anwesenheit
vorgesehen, wie sie bei Verfassungsgesetzen vorge¬
schrieben ist. Nun weiß ich sehr wohl, daß jede
Regierung ein sehr wichtiges Ding ist, aber ich
meine, daß keine Veranlassung vorhanden ist, erst
mit den besonderen Erfordernissen einer cstiali-
fizierten Mehrheit über ihr Schicksal entscheiden zu
lassen. Es ist gewöhnlich so, daß die Regierung
nicht gerade durch die Anwesenden, sondern durch
die Abwesenden fällt. Wenn wir in diesem Ver¬
fassungsgesetze eine Sicherung der Regierung durch
Abwesende schaffen wollen, so vergehen wir uns
dadurch gegen die Grundprinzipien des Parla¬
mentarismus. Wenn eine Regierung nicht mehr im¬
stande ist, die Mehrheit bei einer Anwesenheits¬
ziffer, die zur Beschließung über die wichtigsten
Gesetze erforderlich ist, zu finden, dann hat diese
Negierung keine Existenzberechtigung mehr. Aus
diesen Gründen spreche ich mich dagegen aus.
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daß diese qualifizierte Anwesenheit in das Gesetz
ausgenommen wird, und beantrage die Streichung
dieses Teiles des Absatzes 2 des Artikels 4.

Präsident: Wünscht noch jemand das
Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist dies nicht
der Fall. Wünscht der Herr Berichterstatter das
Wort? (Nach einer Pause:) Es. ist auch nicht
der Fall.

Es wurde mir im letzten Augenblick von
dem Herrn Abgeordneten Dr. Wab er eine große
Anzahl von Anträgen, Abänderungsanträgen,
Streichungsanträgen u. dgl. überreicht, die 'ich

.momentan nicht ordnen kann. Ich unterbreche
behuss Vorbereitung der Abstimmung die Sitzung
für einige Minuten.

(Die Sitzung wird um d Uhr 20 Minuten
nachmittags unterbrochen. — Nach Wiederaufnahme
der Sitzung um d Uhr 2d Minuten nachmittags:)

Ich nehme die Sitzung wieder auf.

Von dem Herrn Abgeordneten Sever ist
zunächst der Antrag gestellt worden, daß es im
Titel des Gesetzes nicht heißen soll, „Gesetz vom .
.über die Organisation der Staats-

regierung", sondern bloß kurz „über die Staats¬
regierung".

Ich werde - in der Form abstimmen lassen,
daß ich zunächst abstimmen lasse über die Fassung
„Gesetz vom., über die Staats¬
regierung" und dann darüber, ob die Worte „Or¬
ganisation der" einzustellen sind oder ob sie im
Sinne des Antrages ^Sever weg zu bleiben
haben.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche der
Fassung „Gesetz vom., über die
Staatsregierung" zustimmen, sich von den Sitzen
Zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Ich konstatiere jetzt gleich bei der ersten
Abstimmung, daß ich^ nicht jedesmal, wenn die
Zweidrittelmehrheit erzielt ist, das speziell sagen,
sondern nur, wenn es nicht der Fall wäre, dies,
konstatieren werde.

Ich bitte nunmehr diejenigen Mitglieder, welche
entgegen diesem Anträge Sever wünschen, daß
die Worte „Organisation der" im Titel des Gesetzes
zu verbleiben hätten, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das ift abgeleljnt, es bleibt also
bei der beschlossenen Fassung.

Es liegt ferner zu Artikel 1 des Gesetzes
der Gegenantrag der Abgeordneten Dr. Ding-
hofer, Dr. Schönbauer, Dr. Angerer und Ge¬
nossen vor, es hätte der Artikel 1 zu lauten
(liest):

„Mit der Regierungs- und Vollzugs¬
gewalt wird ein nichtparlamentarischer
Vollzugsrat betraut. Der Vollzugsrat führt
die Geschäfte der Staatsverwaltung nicht
unmittelbar, sondern durch Beauftragte,
den Ministerpräsidenten und die Staats-
minister."

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diesem
Gegenantrag gegen Artikel 1 der Vorlage zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. .(Geschieht.) Ist
abgelehnt.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche dem
Artikel 1 in der Fassung des Ausschusses zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist
angenommen.

Bei beu Artikeln 2, 3, 4 und 5 sind Ab-
änderungs- oder Zusatzanträge nicht gestellt. Ich
bitte diejenigen Mitglieder, welche diesen Artikeln
in der Fassung des Ausschusses zustimmen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) An¬
genommen.

Bei Artikel 6 ist ein Zusatzantrag des Herrn
Abgeordneten Sever, und zwar soll ein zweites
Alinea angefügt werden, das lautet (liest):

„Die in den §§ 14 und 17 des Ge¬
setzes vom 6. Februar 1919,' St. G. Bl.
Nr. 85, über den Staatsrechnungshof,
dem Staatsrat oder seinem Direktorium
übertragenen Befugnisse gehen auf den
Präsidenten der Nationalversammlung
über."

Ich werde zunächst den Absatz 1 des Ar¬
tikels 6 zur Abstimmung bringen. Wer dafür ist,
möge sich erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Nun kommt der Zusatzantrag des Herrn
Abgeordneten Sever zur Abstimmung. Wer dafür
ist, wolle sich erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Bei Artikel 7 wird vom Herrn Abgeord¬
neten Sever beantragt, nach dem 1. Absatz noch
einzufügen (liest):

„Die Ernennung des Präsidenten des
Staatsrechnungshofes erfolgt über Vor¬
schlag des Hauptausschusses, von höheren
Beamten über Vorschlag des Präsidenten
des Staatsrechnungshoses."
Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche für

den Absatz 1 des Artikels 7 sind, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Ich bitte nun diejenigen Herren, welche dem
Zusatzantrage des Herrn Abgeordneten Sever aus
Anfügung der eben verlesenen Worte zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist
angenommen. %
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Der übrige Teil des Artikels 7 und der
Artikel 8 sind unbeanstandet geblieben. Ich bitte
diejenigen Mitglieder, welche diesen Bestimmungen
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Ge¬
schieht.) Angenommen.

Zu Artikel 9 liegt ein Gegenantrag vor, und
zwar von dem Herrn Abgeordneten Dr. Schön-
üauer und Genossen. Dieser Artikel 9 hätte nach
dem Vorschläge des Herrn Abgeordneten Dr. Schön¬
bauer und Genossen zu lauten (liest):

„Zur Durchführung der Aufgaben der
obersten Staatsverwaltung werden in Hin¬
kunft folgende Staatsämter mit dauernden
Aufträgen und Vollmachten bestehen:

Die Staatskanzlei mit ihrem bisherigen
Wirkungskreise und dem des bisherigen
Staatsamtes für Inneres rmter der Leitung
Des Staatskanzlers: .

dann:

1. das Staatsamt für Bilduugswesen,
dem die gesamte staatliche Unterrichts-,
Kunst-, Wissenschafts- und Volksbildungs- °
pflege zusteht.

In Punkt 6, Absatz 2, wären demgemäß
die Worte „Inneres und" zu streichen."

Ich werde daher zuerst über Absatz 1 bis
zum Ende des Punktes 1 abstimmeu lassen, wo
eben der genannte Gegenantrag des Herrn Abge¬
ordneten Dr. Schönbauer und Genossen vorliegt.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche mit
diesem Abänderungsantrage gegen Absatz 1 bis in¬
klusive Punkt 1 einverstanden sind, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das ist die Minder¬
heit, der Antrag ist daher ab gelehnt.

Ich bitte nun diejenigen Mitglieder, welche
dem Ausschußantrage, und zwar dem Artikel 9
ganz, unter vorläufiger Hinweglassung der Worte
„Inneres und" in Punkt 6, Absatz 2, zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist
angenommen.

Ich bitte nunmehr, da durch den Antrag
Dr. Schönbauer die Worte „Inneres und" be¬
stritten sind — da ich über einen Ablehnuugs-
antrag nicht abstimmen lassen kann, sondern positiv
abstimmeu lassen muß — diejenigen Mitglieder, die
für die Beibehaltung der Worte des Ausschuß¬
antrages „Inneres und" sind, sich von ihren Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Angenomitten.

Die Artikel 10, 11, 12 und 13, sind un¬
beanstandet. Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche
diesen Artikeln in der Fassung des Ausschusses zu¬
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Angenommen.

Zu Artikel 14 liegt ein Antrag der Abge¬
ordneten Dr. Dinghofer, Dr. Schvnbauer, Dr.
Anger er und Genossen vor, der lautet (liest):

„Das hohe Haus wolle beschließen:

Artikel 14 des Gesetzes über die
Staatsregierung wird gestrichen."

Ich kann einen Streichungsantrag überhaupt
nicht zur Abstimmung bringen lassen, sondern es
wird durch die positive Abstimmung jedes Mitglied
Gelegenheit haben, seine Meinung zu diesem Artikel
zu bekunden. Ich bitte diejenigen Mitglieder, die
den Artikel 14 in der Fassung des Ansschußantrages
annehmen wollen, sich von ihren Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Angeno in men.

Wer für den Artikel 15 ist, wolle sich
von dem Sitze erheben. (Gescheht.) Ange¬
nommen.

Damit sind die einzelnen Artikel beschlossen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, die für den
Eingang und Schluß stimmen wollen, sich
von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Damit ist das Gesetz über die Staatzs-
regierung mit der erforderlichen Zweidrittel¬
mehrheit bei Anwesenheit der Hälfte der Mit¬
glieder des Hauses beschlossen. (Beifall.)

Berichterstatter Eldersch: Ich.beantrage
die sofortige Vornahme, der dritten
Lesung.

Präsidentr Der Herr Referent beantragt
die sofortige Vornahme der dritten Lesung. Ich
bitte diejenigen Mitglieder, die dafür sind, sich
von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das
hohe Haus hat mit der erforderlichen Zwei¬
drittelmehrheit die sofortige Vornahme der
dritten Lesung beschlossen. Wünscht jemand das
Wort? (Niemand meldet sich.) Ich bitte daher die¬
jenigen Mitglieder, die dem Gesetze auch in dritter
Lesung ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Das Gesetz über die
Staatsregierung ist mit der erforderlichen
Zweidrittelmajorität auch in dritter Lesung be¬
schlossen.

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über
die Entschließungen, und zwar liegt vor der
Entwurf einer Entschließung der Konstituierenden
Nationalversammlung zum Artikel 9, Absatz 1,
Punkt 1, des Gesetzes über Organisation der
Staatsregierung.
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Dieser Entschließungsantrag wird vom Aus¬
schüsse beantragt und lautet (liest):

„Die Nationalversammlung legt in An¬
betracht der Bedeutung und Eigenart der
Unterrichtsverwaltung größtes Gewicht dar¬
auf, daß diese Verwaltung auch nach der
Zusammenlegung der beiden bisherigen
Staatsämter des Innern und für Unterricht
in ihrem inneren Betriebe vollkommen selb¬
ständig geführt werde. Die durch die
Verringerung des Staatsumfanges und die
unbedingt gebotene Sparsamkeit in der
Staatsverwaltung unvermeidlich gewordene
Verbindung der beiden genannten Ämter
soll ausschließlich in der räumlichen Zu¬
sammenlegung und der Vereinheitlichung
des Archivs-, Bibliotheks-, Rechnungs- und
Hilfsämterdienstes zum Ausdruck kommen."

Ich bitte diejenigen Mitglieder, die diesem
Antrag zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben.
( Geschieht. ) A ngeno m m e n.

Ferner liegt vor ein Antrag des Herrn Ab¬
geordneten Dr. Schacherl auf folgende Ent¬
schließung (liest):

„Die Nationalversammlung legt in An¬
betracht der Bedeutung und Eigenart der
staatlichen Gesundheitsverwaltung und in
Würdigung der neuerlich vorgebrachten
Wünsche der gesamten Ärzteschaft nach
möglichster Aufrechterhaltung der erst vor
kurzem durch Schaffung eines Ministeriums,
beziehungsweise Staatsamtes für Volks¬
gesundheit verwirklichten Selbständigkeit
dieses Zweiges der Staatsverwaltung
größtes Gewicht darauf, daß das Volks¬
gesundheitsamt im Rahmen des Staats¬
amtes für soziale Verwaltung den bis¬
herigen Wirkungskreis und die bisherige
Selbständigkeit der Organisation unter
fachmännischer Leitung beibehält."

Vom Herrn Abgeordneten Dr. Waber «ist
ein Entschließungsautrag gestellt, der mit diesem,
nachdem der Herr Antragsteller sich akkommodiert
hat, vollkommen wörtlich übereinstimmt. Ich werde
daher diesen Antrag des Herrn Abgeordneten
Schacherl zur Abstimmung bringen, durch dessen
Annahme dann auch der Antrag des Herrn Abge¬
ordneten Waber erledigt ist.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diesem
Entschließungsantrag Schach erl zustimmen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das hohe
Haus hat diese Entschließung angenommen.

Wir kommen nunmehr zum mündlichen
Bericht des Verfassungsausschusses über die
Vorbereitung der Sozialisierung.

Ich schlage vor, von der Drucklegung des
Ausschußberichtes und von der 24stündigen Frist
zur Auflegung des Berichtes abzusehen, und ich
ersuche diejenigeu Mitglieder, welche diesem Vorschläge
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Ge¬
schieht.) Das hohe Haus hat mit der erforderlichen
Zweidrittelmajorität dem Vorschläge zugestimmt.

Zum Berichterstatter über dieses Gesetz wurde
vom Ausschüsse der Herr Abgeordnete Domes be¬
stimmt. Ich erteile ihm das Wort.

Berichterstatter Domes (von der Tribüne):
Hohes Haus! Nach dem wirtschaftlichen Nieder¬
bruch, den der furchtbare Krieg auf dem Gebiet
der Staatswirtschaft und der Volkswirtschaft ge¬
zeitigt hat, ist es ganz natürlich, daß die künftige
Wirtschaft neu fundiert werden muß. Daran zweifelt
niemand, daß die Grundlagen anders sein werden
als die der Vergangenheit, daß die Grundlagen für
die Neuorientierung und Neufuudierung unseres
wirtschaftlichen und staatlichen Lebens andere sein
müssen, als sie vor der Kriegszeit und während der
Kriegszeit waren. Das ist die Überzeugung des
größten Teiles der Bevölkerung.

Aus dieser Überzeugung heraus hat die
sozialdemokratische Fraktion und der Klub der
Christlichsozialen dem Hause Anträge unterbreitet,
die darauf abzielen, eine Kommission einzusetzen,
welche das Sozialisierungswerk in die Bahnen
lenken soll.

Der Versassuugsausschuß hat sich nun mit
diesen Anträgen beschäftigt und schlägt Ihnen vor,
die Sozialisierungskommission nach folgenden Be¬
stimmungen zu konstituieren (liest):

„Die Konstituierende Nationalversammlung
hat beschlossen:

§1
Aus Gründen des öffentlichen Wohles können

hierzu geeignete Wirtschaftsbetriebe zugunsten des
Staates, der Länder und der Gemeinden enteignet,
von dem Staate, den Ländern oder den Gemeinden
entweder in eigene Verwaltung übernommen oder
unter die Verwaltung öffentlich-rechtlicher Körper¬
schaften gestellt werdenüß 365 a. b. G. B.).

Die Ausübung dieser Rechte wird durch be¬
sondere Enteignungsgesetze geregelt."

In dem Z 1 ist also gesagt, daß die National-
versammlung grundsätzlich beschließt, daß ein vor¬
bereitendes Instrument geschaffen werden soll, das
der Gesetzgebung weitere Anträge auf Sozialisiernng
bestimmter Wirtschaftsgebiete unterbreitet (liest):

Durch Gesetz können hierzu geeignete Wirt¬
schaftsbetriebe zu Genossenschaften öffentlichen Rechtes
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vereinigt, unter die Aufsicht des Staates oder
anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften gestellt
werden.

8 3.
Die Vertreter der Angestellten und Arbeiter

in der Verwaltung der Wirtschaftsbetriebe, in denen
sie beschäftigt sind, wird durch ein besonderes Gesetz
gewährleistet werden.

8 4.

Mit der Vorbereitung der in den §§ 1, 2
wib 3 vorgesehenen Gesetze wird eine Staats¬
kommission für Sozialisierung betraut. Der Vorstand
der Sozialisierungskommission besteht aus dem Prä¬
sidenten, dem Vizepräsidenten und drei Mitgliedern.
Er wird von der Nationalversammlung über Vor¬
schlag des Hauptausschuffes gewählt. Der Präsident
hat das Recht und die Verantwortung eines Staats¬
sekretärs (Artikel 13, Absatz 2, des Gesetzes über
die Organisation der Staatsregierung)."

Hier möchte ich bemerken, daß der Charakter
eines Staatssekretärs ausschließlich dem Präsidenten
der Kommission gewährt werden soll. (Liest:)

Als Mitglieder der Sozialisierungskommission
beruft der Vorstand auf ein Jahr Vertreter der
beteiligten Staatsämter, der öffentlich-rechtlichen
Körperschaften und Sachverständige aus dem Kreise
der Arbeiter, Angestellten und Unternehmer, sowie
andere Fachmänner."

»8 6.

Der Präsident der Sozialisierungskommission
hat das Recht, selbst oder durch Beauftragte die
für die Vorbereitung der ihr übertragenen Arbeit
erforderlichen Erhebungen zu pflegen und zu diesem

' v Zwecke Auskunftspersonen, einzuvernehmen, Wirt-
schaftsbetriebe zu besichtigen, in deren Handels¬
bücher und geschäftliche Aufzeichnungen Einsicht zu
nehmen und von ihnen alle auf den Betrieb
bezüglichen Nachweisungen einzuholen.

Auf Ersuchen des Präsidenten werden diese
Erhebungen von den zuständigen Staatsämtern
durchgeführt."

„8 7.
Wer die geforderten Auskünfte verweigert,

den Zugang zu Betriebsstätten oder den Einblick
in Handelsbücher und geschäftliche Aufzeichnungen
verwehrt oder die eingeholten Nachweisungen nicht
beibringt oder unrichtige Nachweisungen beibringt,
wird wegen Übertretung mit Geld bis 20.000 K
und mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft."

Über die Durchführung der im 8 6 vor¬
gesehenen Erhebungen ist das Amtsgeheimnis strenge
zu wahren. Die bei den Erhebungen beteiligten
Beamten und sonstigen Funktionäre sowie die Mit¬
glieder der Sozialisierungskommission werden, wenn
sie ihnen auf diese Weise zur Kenntnis gelangende
Verhältnisse der Betriebe oder die darüber ge¬
pflogenen Verhandlungen unbefugt offenbaren,
wegen Vergehens mit Arrestftrafe bis zu drei
Neonaten oder Geldstrafe bis zu 20.000 K
bestraft."

„§ 9.

Für die persönlichen und sachlichen Erfordernisse
der Kanzlei der Sozialisierungskommission ist im
Staatsvoranschlage Vorsorge zu treffen.

Die Vergütung für die Arbeiten, die von
den Mitgliedern der Sozialisierungskommission und
von anderen zur Arbeit herangezogenen Fach¬
männern geleistet werden, wird vorn Vorstand
festgesetzt."

.8 Kl.

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Kund¬
machung in Wirksamkeit.

(2) Mit dem, Vollzüge des Gesetzes ist der
Staatskanzler betraut."

Das Gesetz enthält über den Uurfang mrd
die allgemeinen Bestimmungen der Sozialisierung
selbstverständlich nichts. Darüber, was in den Um¬
fang und den Aufgabenkreis der Sozialisierung
fallen soll, werden besondere Gesetze vorgelegt
werden. Das Gesetz will lediglich ein Instrument,
eine Organisation schaffen, die dem Hause Vor¬
schläge auf Sozialisierung machen soll. Ich bitte um
Annahme des Gesetzes.

Dl'WULIlt: Zum Worte gemeldet ist der
Herr Abgeordnete Stöcker; ich erteile ihm
das Wort. |

Abgeordneter Stocker: Hohes Haus! Im
Namen meiner Parteigenossen möchte ich bemerken,
daß wir im wesentlichen für die Annahme des
Gesetzes sind. Jedoch möchten wir in einer Be-
ziehung, soweit es sich auf Grund und Boden, aus
land- und forstwirtschaftlichen Besitz bezieht, eine
klarere Fassung haben. Vom Standpunkte der Land¬
wirtschaft sind wir gegen die Sozialisierung aus
Gründen, die jeder Landwirt billigen muß. Denn
durch die Sozialisierung des landwirtschaftlichen
Grund und Bodens würde die Erzeugxmg der
Nahrungsmittel auf ein Minimum herabgedrückt
werden. Das treibende Moment in der landwirt¬
schaftlichen Erzeugung ist das persönliche Interesse
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an Grund und Boden und an der Bewirtschaftung.
Wo dieses persönliche Interesse ausgeschaltet wird,
da erstickt und erstirbt jede Arbeitsfreudigkeit. In
dem Augenblicke, wo dieses persönliche Interesse,
das treibende Moni ent alles Fortschrittes ver¬
schwände, würde die Nahrungsmittelerzeugung auf
das schwerste geschädigt werden. In einem soziali¬
sierten landwirtschaftlichen Betriebe würde es sich
der Bauer wohl überlegen, von Sonnenaufgang bis
nach Sonnenuntergang Zu arbeiten. Und wenn er
im sozialisierten Betriebe gleichfalls den achtstün¬
digen Arbeitstag einführte — und er würde ihn
einführen, wenn das persönliche Interesse fehlt —
dann würde die heutige Teuerung der Nahrungs¬
mittel nur ein Kinderspiel sein gegen das, was käme.

Wir wissen sehr wohl, daß der Großgrund¬
besitz über eine bestimmte Größe von volkswirt¬
schaftlichem Schaden ist, und wir haben insbeson¬
dere im Alpenlande gesehen, wie schwer durch das
bisherige Treiben des Großgrundbesitzes der Bauern¬
stand und zugleich die ganze Volksernährung ge¬
schädigt worden ist. Wir haben gesehen, wie durch
den kapitalistischen Geist, durch das Bestreben, mög¬
lichst viel Besitz an sich zu bringen, Tausende und
Tausende bäuerlicher Besitze verloren gegangen und
der Nahruugsmittelerzeugung entzogen worden sind.
Ganze Täler sind im Alpenlande zum Aussterben
gebracht worden. Das hat besonders jetzt im Kriege
das ganze Volk bitter büßen müssen. Dem Kapita¬
lismus und den weltlichen und geistlichen Groß¬
grundbesitzern war es bei ihrem Grunderwerb nicht
darum zu tun, Nahrungsmittel, Brot zu erzeugen
und möglichst vielen Familien Existenz zu geben,
sondern diese bäuerlichen Besitze wurden znsammen-
gerafft und zusammengelegt in erster Linie als
Kapitalsanlage und als Mittel für Sport und
Vergnügen. (So ist es!) Tausende Hektare land¬
wirtschaftlichen Besitzes sind der landwirtschaftlichen
Erzeugung entzogen, zu Wald und Jagdbesitz zu-
sammengclegt und vielfach der Verödung preis-
gegeben worden. Und mit der Verödung des
Grundbesitzes wurden zahlreiche bäuerliche Familien
der Verelendung preisgegeben.

Deshalb fordern wir, daß auch in dieser
Beziehung eine Reform durchgeführt werde. Wir
müssen aber wohl unterscheiden zwischen den Ver¬
hältnissen in industriellen, und denen in land- und
forstwirtschaftlichen Großbetrieben. Diese beiden
Fragen müssen ihrer Natur nach ganz selbständig
behandelt werden. Landwirtschaftlicher Grund und
und Boden ist am zweckmäßigsten in der Weise
genutzt, wenn der größte Teil der Fläche in den
Händen eines bodenständigen, freien Bauernstandes
liegt und ein beträchtlicher Teil in den Händen
des Kleinbanernstandes; und darin eingesprengt
sogenannte Gutsbesitze, die hauptsächlich für die
Lieferung von Nahrungsmitteln in größeren Mengen

in Betracht kommen und die in landwirtschaftlicher
Beziehung als Pioniere angesehen werden können.
Schädlich ist der Großgrundbesitz, wenn der Be¬
sitzer kein persönliches Interesse an dessen Bewirt¬
schaftung mehr hat oder wenn er ihn als Sportbesitz,
als Luxusbesitz benutzt, wo er ja häufig gar nicht
mehr weiß, wo seine Besitztümer gelegen sind. Des¬
halb vertreten wir die Ansicht und stellen die For¬
derung, daß in dieser Beziehung zwischen indu¬
striellen Großbetrieben und land- und forstwirt¬
wirtschaftlichen Großbetrieben eine reinliche Scheidung
Platz greife. Die Landwirtschaft und der Bauern¬
stand würden sich wie ein Mann gegen das
Sozialisierungsbestreben in landwirtschaftlicher Be¬
ziehung, in bezug aus Grund imd Boden auslehnen;
aber mit Herz und Seele vertreten wir eine gesunde
Bodenreform, die Enteignung des landwirtschaftlichen
Großgrundbesitzes, um daraus bäuerliche Besitze zu
machen, und die Enteignung ° des forstwirtschaftlichen
Besitzes über eine bestimmte Größe hinaus, um ihn in
den Besitz der Länder zu überführen. Daher stelle ich
einen Ergänzungsantrag zu § 1, der folgender¬
maßen lautet (liest):

„Die Ausübung dieser Rechte wird
durch besondere Enteignungsgesetze, die
Enteignung der land- und forstwirtschaft¬
lichen Großbetriebe wird durch ein eigenes
Bodenreform- und Besiedlungsgesetz ge¬
regelt. "

Im Interesse der Sache, int Interesse der
Hebung des Bauernstandes und zum Nutzen der
Volksernährung bitte ich, diesen ErgÜnzungs-
antrag anzunehmen, wodurch klar und deutlich
unser Bestreben zum Ausdruck gebracht ist: Wir
sind für eine durchgreifende Bodenreform, aber
nicht int Wege der Sozialisierung, sondern im Wege
der inneren Kolonisation, um daraus, was den
landwirtschaftlichen Besitz anbelangt, selbständige
und Kleinbauernbesitzungen zu schaffen. Wir sind
uns als Landwirte sehr wohl bewußt, daß diese
ganze Bodenreformfrage gründlich studiert und
gründlich erwogen werden muß, denn durch über¬
hastetes Arbeiten würde tttehr Schaden als Nutzen
gestiftet werden. Durch eine Besiedlnngs- und
Bodenreform, wie sie in Preußen durch die Renten-
gutsgesetzgebung so erfolgreich durchgesührt wurde,
schaffen wir die Mittel und Wege zum Aufstieg
unseres Landvolkes und zur Vermehrung der
Nahrungsmittelerzeugung, was wir alle von ganzem
Herzen wünschen. Deshalb bitte ich die hohe Ver¬
sammlung, für meinen Ergänzungsantrag zu stimmen.
(Beifall.)

Präsident: Ich lade die Mitglieder, die
einen Abänderungsantrag zu einem bestimmten
Artikel stellen und begründen wollen, ein, dies in
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der Spezialdebatte zu tun, so daß der General¬
debatte ihr Charakter einer allgemeinen Erörterung
der Grundsätze des Gesetzes gewahrt bleibe.

Zum Worte hat sich der Herr Abgeordnete
Dr. Adler gemeldet. Ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Dr. Adler: Hohes Haus!
Wir kommen bei der Erörterung des Gesetzes, das
uns hier vorliegt, zu der wichtigsten Frage, mit
der sich dieses Haus in der nächsten Zukunft zu
beschäftigen haben wird. Wir geben uns darüber
keiner Täuschung hin, daß das, was heute hier
beschlossen werden soll, nur ein Rahmengesetz ist,
nur die Organisation schaffen, die Möglichkeit geben
soll, daß jene Ziele verwirklicht werden, die wir
als die wichtigsten ansehen.

Wir haben einen Antrag von seiten unseres
Klubs zur Einsetzung einer Sozialisierungskommission
gestellt und der Verfassungsausschuß hat diesem
Antrag im wesentlichen zugestimmt. Wir können die
Fassung des Ausschusses akzeptieren. Wir haben
auch nichts gegen den Zusatzantrag, der von meinem
Herrn Vorredner gestellt worden ist, mir sind nur
dafür — und das wird von seiten einer der Herren
der anderen Seite des Hauses geschehen —, daß
dieser Zusatzantrag eine stilistische Einpassung in
das vorliegende Gesetz erhält. Wir werden also
dem Zusatzantrage wie auch dem ganzen Gesetz zu¬
stimmen.

Es ist aber nötig, daß bei dieser Gelegenheit
von unserer Seite aus den ganzen Ernst der Frage,
die wir hier in Angriff zu nehmen uns anschicken,
hingewiesen werde. Wir haben bei der früheren
Debatte über die Verfassungsgesetze mit Erstaunen
von einem Herrn der großdeutschen Vereinigung die
Fragen gehört: Wozu die Eile? Warum soll so
rasch über diese Fragen hinweggegangen werden,
warum wird nicht gründlich, langsam gearbeitet?
Da möchte ich jenen Herren doch sagen: Wissen
Sie denn nicht, was draußen vorgeht (Zustimmung),
haben sie denn gar keine Ahnung, wie das Volk
wartet aus positive Arbeit (Ruf: Aber ganze
Arbeit!), aus ganze Arbeit und wir können Ihnen
sagen, daß der Verfassungsausschuß mit Gewissen¬
haftigkeit seine Arbeit durchgeführt hat, aber auch
mit jener Beschleunigung, die die Umstände, in denen
mir heute leben, gebieten. Und wir fügen hinzu,
daß wir darauf bestehen und gewünscht haben, daß
das Volk nicht nur die Sicherung seiner demo¬
kratischen Grundrechte durch die beiden Verfassungs¬
gesetze erfahre, sondern daß gleichzeitig auch zum
Ausdruck gebracht werde, daß wir neben der Siche¬
rung der Demokratie zu arbeiten haben an der
Sozialisierung der Gesellschaft. (Zustimmung.) Des¬
halb, meine Herren, haben wir darauf bestanden,
daß ein gewisses Junktim zwischen den eben ver¬

abschiedeten Gesetzen und diesem Gesetze zur Vor¬
bereitung der Sozialisierung geschaffen werde.

Erlauben Sie mir nun, mit ein paar Worten
aus das zu reagieren, was von meinem geehrten Herrn
Vorredner hier gesagt wurde. Wir sind vollständig
einer Meinung, daß wir vorläufig, auf lange Zeit
hinaus, keinerlei Interesse haben, das Eigentum der
Kleinbauern irgendwie anzutasten und wir können
uns darauf berufen, daß unser großer Theoretiker-
Karl Kautsky vor langer Zeit schon gesagt hat:
Wenn einmal die Stunde kommt, wo der Sozialis¬
mus Wirklichkeit werden wird, dann werden wir
die Kleinbauern bitten müssen, daß sie auf ihren
Besitzungen bleiben und ihre Arbeit weiterführen
wie bisher, weil wir gar keine Möglichkeit haben,
durch einen kühnen Sprung jene wirtschaftlichen
Verhältnisse, unter denen die Kleinbauern leben,
vorläufig zu ändern. Es besteht also in dieser Rich¬
tung keinerlei Befürchtung bezüglich unserer Ab¬
sichten und wir sind auch einig mit der Partei des
Herrn Vorredners insofern als wir glauben, daß
auch in Deutsch Österreich gegenüber dem Großgrund¬
besitz wesentliche, einschneidende Änderungen vorge-
genommen werden können und müssen. (Zustim¬
mung)

Meine Herren! Die Sozialisierung, vor der
wir stehen, ist ein Problem von einem Umfange,
einer Schwierigkeit, die wir keineswegs verkennen
und die Schwierigkeit dieses Problems wächst da¬
durch an, daß die Sozialisierung leider nicht in
Angriff genommen werden kann in einer Zeit guter
Konjunktur, in einer Zeit des Reichtums, wie wir
sie vor dem" Kriege hatten, sondern daß wir in der
traurigen Lage sind, die Erbschaft einer bankerotten
Gesellschaft antreten zu müssen, daß wir in der
traurigen Lage sind, den Zustand der Verwüstung,
der durch den schrecklichen Krieg in der ganzen
Volkswirtschaft hervorgerufen wurde, nun zu be¬
nutzen, um zu Zuständen zu kommen, die erträglich,
die möglich sind sür das arbeitende Volk.

Meine Herren und Frauen! Wir hätten
gewünscht, unter anderen Bedingungen zur Soziali¬
sierung zu schreiten; wir können die Bedingungen
nicht wählen. Und weün wir fragen: Wer ist schuld,
daß wir nicht unter günstigeren Bedingungen an
die Sozialisierung gegangen sind, dann müssen wir
sagen: Jene sind schuld, die im Interesse des Kapi-
talismus vor dem Kriege alle Absichten auf Soziali¬
sierung verhöhnt und bekämpft haben, jene sind
schuld, die allen unseren Absichten vor dem Kriege
den energischesten und heftigsten Widerstand geleistet
haben. Wir sind in der Lage, jetzt an diese großen
Probleme gehen zu müssen. Wir kennen die Schwie¬
rigkeiten und wir wollen, daß sie überwunden
werden durch planmäßige geordnete Arbeit.

Meine -Herren und Frauen! Wir verkennen
nicht, daß es schwer sein wird, über alle diese Fragen
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hinwegzukommen, aber wir wollen Ihnen von vorn¬
herein sagen, daß wir uns darüber klar sind, daß
gewisse naive Anschauungen über Sozialisierung,
wie sie insbesondere von unseren Herren Gegnern
hervorgekehrt und als unsere Meinungen ausgegeben
werden, selbstverständlich nicht in Betracht kommen
können. Wir müssen sagen, daß jene Projekte, die
sagen, die Arbeiterschaft soll die Fabrik einfach zu
ihrem Eigentum machen, keineswegs die Auffassung
der Sozialdemokratie sind. Die Auffassung der
Sozialdemokratie ist die, daß wir uns klar sind,
daß es sich bei einem Betriebe nicht nur um die
Arbeitskraft handelt, sondern daß bei jedem Betriebe
auch Naturschätze und Naturkräfte ins Spiel treten,
die nicht dem einzelnen und nicht den Arbeitern
dieses Betriebes zukommen, daß wir nicht wünschen,
daß die Arbeiter irgendeines bevorzugten Betriebes,
etwa die Arbeiter in den Kohlengruben, nun die
Besitzer dieses Naturschatzes werden, sondern daß
wir wünschen, daß die ganze Gesellschaft Besitzerin
jener Betriebe werde. Unsere Auffassung der Soziali¬
sierung steht also im Widerspruch zu jenen Vor¬
stellungen, die man uns gerne imputieren möchte.

Wir sind mich keineswegs der Ansicht, daß
‘ es möglich sei, in einem Betriebe irgendwelcher Art

ohne technische Beamte, ohne Direktoren, ohne jenes
ganze Personal, das im Betriebe nötig ist, auszu-
kommen. Wir sind der Meinung, daß zur Leitung
eines Betriebes ebenso wie die manuelle Arbeit
auch die geistige Arbeit nötig ist, und wir haben
uns gegen derartige Versuche, die aus kindlichen
Vorstellungen entstanden sind, zur Wehr gesetzt. Aber
so sehr wir der Meinung sind, daß die tech¬
nischen Arbeiter, die Direktoren usw. notwendig sind,
so unnötig sind in jedem Betriebe die Nichtarbeiter,
das heißt alle jene die nur Parasiten dieses Betriebes
sind, die keine andere Beziehung zu 'ihm haben,
als durch ihn Mehrwerte aus den Arbeitern zu
säugen. (Zustimmung.)

Wir wünschen planmäßig vorwärts zu gehen;
und wir haben Ihnen einen Gesetzentwurf vorge¬
legt, in dem wir einen Termin von drei Monaten
festgestellt haben, innerhalb deren die Soziali-
nerungskommission Anträge ausarbeiten und der
Beschlußfassung dieses Hauses zusühren soll. Diese
drei Monate werden von manchen als kurz empfun¬
den, von manchen als lang. Wir haben diesen
Termin festgesetzt, weil wir sagen: wir wollen
sicher keine Übereilung, denn wir sind der Ansicht,
so notwendig die Sozialisierung ist, ebenso not¬
wendig ist es heute, die Produktion aufrecht zu
erhalten und durchzusühren. Die Produktion darf in
dem gegenwärtigen Zeitpunkte in keiner Weise ge¬
schädigt werden. Wenn wir aber den Termin auf
drei Monate fixiert haben, so soll das nicht be¬
deuten, daß darunter verstanden ist, vor drei
Monaten darf nichts geschehen, sondern daß der

große Plan, um den es sich bei der Sozialisierung
handelt, innerhalb der drei Monate ausgearbeitet
werden soll. Wir hoffen aber, daß es der Soziali-
sicrungskommission gelingen werde, uns schon früher
konkrete Spezialvorschläge zu machen und schon
früher gewisse Gesetze festzulegen und einen Schritt
nach vorwärts zu machen.

Meine Herren und Frauen! Wir geben uns
keiner Täuschung darüber hin, daß das, was wir
wollen, bei allen jenen, einen energischen Wider¬
stand finden wird, die direkte oder indirekte Ver¬
treter des kapitalistischen Systems sind. (So ist es f)
Und wir sind klar darüber, daß das, was sich
hier abspielen wird, ein Stück des Klassenkampfes
ist, den das Proletariat zu führen hat. Wir sind
uns klar, daß, so wenig wir gewisse bäuerliche
Interessen tangieren wollen, dennoch in diesem
Hause die Interessen des Kapitals vertreten werden
unb wir aus hartnäckigen Widerstand stoßen werden.
Wir sind aber entschlossen, meine Herren, gegen diesen
Widerstand all unsere Kraft und all unsere Energie
einzusetzen. Wir sind uns klar darüber, daß die
historische Situation eine derartige ist, daß ein
großer Schritt nach vorwärts gemacht werden muß.

Meine Herren! Wir haben bei dem vorigen
Punkte der Tagesordnung van einem Herrn Redner
der großdeutschen Vereinigung von Ständen und
einem Ständehause reden gehört. Wir haben ge¬
glaubt, daß es seit der Revolution von 1848 keine
Stünde in Österreich mehr gebe. (Zustimmung. —
Zwischenrufe.) wir haben mit Erstaunen vernom¬
men, daß auch nach der Revolution von 1918 ein
Herr Redner hier noch die Kühnheit hat, uns ein
Ständehaus vorzuschlagen. (Zwischenrufe.) Wir
brauchen uns nur, meine Herren, zu vergegen¬
wärtigen, was jenseits unserer Landesgrenzcn vor¬
geht, um zu wissen, daß nicht von einem Stände¬
haus, sondern vom Klassenkampf gegenwärtig in
der Welt allein die Rede sein kann, und daß die
Herren die noch immer glauben, es handelt sich um
Gewerbe und derartige Dinge, die noch nicht er¬
kannt haben, daß das Zeitalter der Großindustrie
auch in Österreich gekommen ist und das groß-
industrielle Proletariat die maßgebende Klasse im
Staate ist, doch erkennen müssen, daß es sich nicht
nur darum handelt, ob Sie geneigt sein werden,
uns entgegenzukommen, ob Sie Ihre Mehrheit, die
ja eine Mehrheit der Burgeoisie ist, gegenüber dem
Proletariat benutzen werden, sondern es sich darum
handeln wird, ob. dieses demokratische Haus in
der Lage ist, den Aufgaben der Zeit gerecht zu
zu werden. (Zustimmung.) Es wird sich zu be-
währen haben, ob wir auf dem Boden der Demo¬
kratie, ob wir auf dem Boden geordneten Vor¬
gehens zu jenen Zielen kommen können, zu denen
wir kommen müssen. Es wird eine Probe sein auf
die Aktionsfähigkeit dieses Hauses.
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Wenn Sie über die Landesgrenzen hinaus-
sehen, so wissen Sie ja, daß diese großen Fragen
der Sozialisierung nicht nur in Rußland das ganze
Leben seit lx/z Jahren beherrschen, sondern wir
entnehmen heute den Nachrichten aus Deutschland,
daß dort das' Sozialisierungsgesetz in zweiter und
dritter Lesung beschlossen worden ist, daß jene
Versuche, die Frage hinauszuschieben, gescheitert
sind, und daß jener Widerstand, der von kapita¬
listischen Kreisen und im Aufträge von kapita¬
listischen Kreisen geleistet wird, in Deutschland
bereits zusammengebrochen ist. Wir sind uns klar,
daß die Kräfte, die zur Sozialisierung wirken, viel
stärker sind, als daß sie von einzelnen Menschen
ausgelöft werden könnten. Wir sind uns auch
darüber klar, wie das auch der Herr Referent
bereits gesagt hat, daß es sich bei dem Problem,
vor dem wir stehen, um eine der Folgen des
Krieges handelt, daß die historische Situation durch
den großen Krieg derart beschaffen ist, daß wir
vorwärts kommen müssen.

Ich will nur ein Problem hier streifen —
ich will auf das Meritorische gar nicht eingehen -—-
um Ihnen anzudeuten, um was cs sich da handelt.
Es handelt sich darum, an die Stelle der Anarchie
der kapitalistischen Produktionsweise die geordnete
Produktion des Sozialismus zu setzen. Von dieser
Anarchie des kapitalistischen Systems haben Sie
ein Bild, wie Sie es entsetzlicher sich nicht ans-
malen können, wenn Sie heute auf die Straße
hinausgeben und in Wien 130.000 Menschen vor¬
handen sind, die nicht arbeiten können, obwohl sie
arbeiten wollen. Die kapitalistische Anarchie bewirkt,
daß im Produktionsprozeß nicht Ordnung herrscht,
sondern daß durch ein System von Überproduktion
Arbeitslose geschaffen werden und diese Arbeits¬
losigkeit, in diesem speziellen Falle durch den Ab¬
bruch der Kriegsindustrie hervorgernfen, Dimensionen
anzunehmen droht, die erschreckend sind. Diese
Arbeitslosigkeit kann Sie daran erinnern, welche
wichtige Frage zu lösen ist. Es handelt sich um
die Organisation der Arbeit

Meine Herren! Wir hören jetzt täglich Klagen
von Offizieren und Beamten, die um ihre Arbeit
gekommen sind, die in die Lage geraten sind, nicht
mehr verwendet zu werden. Es sind Schicksale
darunter, die wirklich aus Herz gehen und man
kann sagen: mancher dieser Berufsoffiziere und
Beamten, die jetzt brotlos werden, haben ein
Schicksal, welches uns mit dem größten Bedauern
-erfüllt. Wenn Sie aber verstehen wollen, was die
Arbeiter denken und fühlen, dann müssen Sie sich
daran erinnern, daß die Arbeiter nicht nur in einer
derartigen Periode wie gegenwärtig, sondern durch
ihr ganzes Leben hindurch immer in der Gefahr
stehen, jeden Tag in der Gefahr stehen, auf das
Pflaster geworfen zu werden und nicht zu wissen,

wo sie am nächsten Tage Verdienst finden sollen.
(Lebhafte Zustimmung.) Diese Frage der Arbeits¬
losigkeit ist es, die es dringend und nötig macht,
Abhilfe zu schaffen, diese Fragen sind es —■ ich
will auf die großen anderen Fragen der Organi¬
sation der Industrie an dieser Stelle gar nicht ein
gehen — die Ihnen, wenn Sie sich an die Not
jener bürgerlichen Militärs und, Beamten erinnern,
die brotlos geworden sind, zeigen sollen, welche
Gefühle die Arbeiterklasse in der gegenwärtigen
Zeit hat und wie dringend und drängend das
Bedürfnis ist, daß ein wesentlicher Schritt nach
vorwärts gemacht werde.

Es handelt sich jetzt keineswegs darum, aus
die Einzelheiten dieses Gesetzes einzugehen. Wir
hätten manches in dem Gesetze vielleicht noch stärker
pointiert gewünscht, als es jetzt formuliert ist. Wir
sagen uns aber — und damit will ich schließen —,
daß es sich nicht um die Form handelt, die dieses
Gesetz hat, sondern daß es sich handelt um den
Willen, der hinter diesem Gesetze steht, und wir
können sagen, daß die Arbeiterklasse und ihre Ver¬
treter in diesem Hause den entschlossenen Willen
haben, die Sozialisierung durchzuführen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

PlläjWrnt: Zum Worte hat sich der Herr-
Abgeordnete Dr. Waber gemeldet; ich erteile ihm
das Wort.

Abgeordneter Dr. Waber Hochverehrte
Frauen und Herren! Der Herr Vorredner hat
darauf hingewiesen, daß von unserer Seite die Ein¬
führung einer zweiten Kammer beantragt wurde,
und hat gesagt, er habe gemeint, daß seit dem
Jahre 1848 die Stände aufgehoben worden sind.
Nun, meine Verehrten, ich weiß nicht, ob es in
einer Wählerversammlung zweckmäßig wäre, in dieser
Weise eine Vertauschung von Begriffen vorzuuehmen;
in unserem Kreise und vor der gesamten Bevölkerung
war das wirklich nicht am Platze. Von einer
Ständevertretung im Sinne der alten Zustände
spricht gewiß kein Mensch, wohl aber gibt es noch
immer Berufe itnb in diesen Berufen ist ein ganz
gewaltiges Fachwissen verkörpert, sind Erfahrungen
vorhanden, und diese Erfahrungen sind ein lebendiger
Quell der Erkenntnis. Wenn wir davon sprechen,
daß wir eine Vertretung nach Berufen auch als
Ergänzung dieses Hauses begrüßen, dann, meine
Herren, wollen wir das in jedem Berufe verkörperte
Fachwissen der Gesamtheit zugänglich gemacht sehen.
(Zwischenrufe.) Wir sind auch der Meinung, daß
vielleicht manche, welche nicht das Talent haben, in
einer großen Volksversammlung Massen zu ge¬
winnen, die aber doch auf Grund der Berufsver¬
tretung, auf Grund ihres Könnens und Wissens,
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auf Grund ihrer tatsächlichen Arbeit das Vertrauen
ihrer Mitarbeiter genießen, auf diesem Wege zur
gesetzgebenden Tätigkeit herangezogen werden können.

Übrigens war der Antrag, den wir in dieser
Richtung gestellt haben, auch so gemeint, daß wir
das Übergewicht dieses aus den allgemeinen Wahlen
hervorgegangenen Hauses in jeder Richtung sicher¬
gestellt haben wollten. Der Volksvertretung soll die
endgültige Entscheidung Vorbehalten bleiben, und
wenn wir an eine zweite Kammer denken, so nur
aus dem Grunde, um ein übereiltes Gesetzgebnngs-
werk zu verhindern, uni eine Überprüfung zu
ermöglichen und gewissermaßen im Wege des indirekten
Wahlrechtes eine ganz auserlesene Vertretung nach
Berufen Zusammenzufassen, in der selbstverständlich
auch der Beruf der Arbeiter mitenthalten sein soll.

Übrigens beantragen wir diese Vertretung
nach Berufen, entsprechend der Zahl der Bevölkerung,
so daß gewissermaßen dieses zweite Haus auch
wieder nur ein Abbild der Bernssschichten wäre,
während , bei uns hier ein Abbild der Bevölkerung
sich nach der allgemeinen Wahl ergibt.

Nun hat der Herr Vorredner auch darauf
hingewiesen, daß statt der Berufe von der sozial¬
demokratischen Partei die Unterscheidung der Be¬
völkerung nach Klassen eingeführt isO Nach unserer
Überzeugung entspricht diese Unterscheidung nicht
den tatsächlichen Verhältnissen (Heiterkeit), nach
unserer Überzeugung besteht der Klassenkamps in
dem Sinne, wie er von der sozialdemokratischen
Partei theoretisch gepredigt ist, in Wirklichkeit nicht.
Es gibt Verschiedenheiten in den Berufsinteressen
und was wir von . unserem Standpunkte als Ver¬
treter des Volkes wollen, ist die Ausgleichung derj
bestehenden Gegensätze in den Interessen der einzelnen
Berufe und das Emporblühen des gesamten Volkes
nicht in der Form der furchtbaren Klassenkämpfe,
der Verhetzung der einzelnen Berufsstände, sondern
in der Form der Zusammenarbeit aller Schichten
der Bevölkerung, aller arbeitenden Kreise der Be¬
völkerung. (Sehr richtig!)

Selbstverständlich sind wir dabei durchaus
nicht für die kapitalistische Wirtschastsaussassung und
alle die Übel, die im Kapitalismus stecken, oder
gar für die liberale Wirtschastsaussassung. Wir stehen
hier auf einer sozialen Auffassung, auf der Zusammen¬
fassung der Arbeit aller Gruppen der Bevölkerung.

Wir sind Gegner des Kapitalismus und
fürchten nur das eine, daß diese historisch gewordene
Organisation unseres Wirtschaftslebens doch ganz
bedeutende Kräfte in sich hat, und !vir fürchten,
daß die kapitalistische Organisation nicht etwa bei
uns, sondern sich gerade in den uns heute feind¬
lichen Gebieten bewähren wird, und wir fürchten,
daß an Stelle des Kapitalismus in Österreich, mit
dein wir leicht fertig werden, der englische, fran¬
zösische und amerikanische Kapitalismus herüber¬

kommen wird, der wirklich die Massen der Be-
völkerung ausbeuten und sich in der Weise etablieren
wird, daß er auch der Besteuerung durch uns nicht
zugänglich gemacht werden kann, so daß ans diese
Weise wirklich eine Ausbeutung eintritt.

Deshalb stehen wir auf dem narionalen
Boden und wir wissen, daß jede Entfaltung sich
nicht ans Grund einer internationalen Grundlage,
sondern nur auf dem festen Boden jedes Volkes
ergeben kann. Jede Entwicklung in sozialer, wirt¬
schaftlicher und kultureller Beziehung ist nach unserer
Überzeugung bodenständig, bodenständig in dem
Sinne, daß sie in der Nation verankert ist, und
deshalb erstreben wir die Zusammenfassung aller
Kräfte des arbeitenden Volkes. Wir arbeiten in
diesem Sinne und wenn der Herr Vorredner daraus
hingewiesen hat, daß wir jetzt 130.000 Arbeitslose
in Wien haben, die gerne arbeiten würden, dann
hängt das nicht gerade mit der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung zusammen, sondern mit dem
politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruche
infolge des Krieges, mit dem Zusammenbruche der
ganzen Ordnung und damit zusammen, daß durch
unsere Feinde uns so entsetzliche Schwierigkeiten
gemacht werden.

Ob wir mit den Theorien, die hier vertreten
werdenft gerade die entsprechende Versorgung mit
Rohstoffen vorn Auslande erzielen werden, bleibt
noch der Zukunft überlassen. Ich wünsche, daß es
geschieht, ich wünsche, daß wir wieder Arbeit geben
und auf diese Weise diesem namenlosen Elend ein
Ende machen können.

Aber auch schon mein Vorredner der bäuer¬
lichen Richtung, der Herr Abgeordnete Stöcker,
hat hier znm Ausdruck gebracht, daß wir durchaus
gewillt sind, im Sinne dieser Sozialisierung mitzu¬
wirken und mitzuarbeiten; was wir wünschen, wäre
nur das, daß die Sozialisierung in der Weise
erfolgt, daß Arbeit geschaffen wird, daß eine tüchtige
und kräftige Arbeitsorganisation eintritt und daß
verhindert wird, daß eine Wirtschaftsordnung zer¬
stört wird, ohne daß wir eine bessere Wirtschafts¬
ordnung an ihre Stelle setzen können. Wir wollen
in dieser Richtung ganz energisch Vorgehen. Wir
stehen ans der sozialen Grundlage und werden die
soziale Grundlage auch hier in diesem Hause ver¬
treten und in dem Sinne auch Mitarbeiten. Wir
stimmen infolgedessen auch für die Annahme des
Gesetzentwurfes mit diesen Abänderungen, die
übrigens auch von der Gegenseite angenommen
worden sind, und wünschen, daß sich auf Grund
dessen tatsächlich eine Verbesserung unserer traurigen
wirtschaftlichen Verhältnisse ergibt. (Beifall.)

DräftdLNtt Zum Worte gemeldet hat sich
der Herr Abgeordnete Dr. Gimpl, ich erteile ihm
das Wort. <, i ...
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Abgeordneter Dr. Gimpl: Der vorliegende
Gesetzentwurf zeigt, daß nian in diesem Haus
ernstlich gewillt ist, fruchtbringende, nützliche Arbeit
für das gesamte Volk, für das allgemeine Wohl zu
leisten, und darum müssen wir uns über diesen
Antrag freuen. Wir Christlichsoziale sind Freunde
einer vernünftigen und gesunden Sozialisierung, nicht
vielleicht deshalb, weil wir, wie auch in der Öffent¬
lichkeit bereits behauptet wurde, von irgendeiner
Partei uns dazu drängen lassen, sondern wir sind
Freunde der Sozialisierung von unserer Welt¬
anschauung her — und das zeigt auch die Ge¬
schichte unseres ganzen Programms schon von Ketteler
mtb ZSogetfatiQ her. Und zwar warum? Wir wissen
ganz genau, daß jeder Mensch ein Recht auf ein
Eigentum hat, aber er hat auch mit dem Besitz
eines Eigentums gewisse Pflichten dem Volk, dem
allgemeinen Wohl gegenüber, und wenn nun der
Besitzer dieses Eigentums feine Pflichten gegenüber
dem allgemeinen Wohl, das über dem Wohl des
Einzelnen steht, nicht erfüllt, so hat er dadurch das
Recht auf sein Eigentum verwirkt und es hat hier
die Gesellschaft einzugreifeu, um eben jenen Nutzen,
den das Eigentum schaffen soll, auch wirklich hervor-
zubringen. Wie wir im allgemeinen der Soziali¬
sierung freundlich gegenüberstehcn, wie unser Eigen¬
tumsbegriff überhaupt von unserer Weltanschauung
her gebildet wird, so ist unsere Stellung gegenüber
dem Großgrundbesitz eben auch schon wiederum durch
unsere Weltanschauung präzisiert. Wir sagen: Auch
der Eigentümer von Grund und Boden hat die
Pflicht, diesen Grund und Boden zum allgemeinen
Wohl zu bebauen und auszunutzen, und wir wissen
ganz genau, wie mein sehr geehrter Herr Vor¬
redner aus der steirischen Bauernpartei betont hat,
daß der große Grundbesitz vielfach das nicht geleistet
hat, was der kleine und der mittlere Besitz geleistet
hat. (Sehr richtig!) Es gibt Beispiele, daß Groß¬
grundbesitzer im Laufe des Krieges sowohl für ihre
eigene Person, als auch für ihre Dienstboten die
Brotkarten bezogen haben. (Hört! Hört!) Wir sagen
uns also: Ein solcher großer Grundbesitz, der für die
Allgemeinheit keinen wirtschaftlichen Nutzen bringt,
sa im Gegenteil sogar wirtschaftlich schädlich ist,
hat unbedingt zu verschwinden und muß abgelöst
werden, muß in kleinere Landwirtschaften zerlegt
werden.

Es kann selbstverständlich auch im Sinne
meines sehr geehrten Herrn Vorredners aus der
steirischen Bauernpartei gar keine Rede davon sein,
daß der kleine Grundbesitz und daß der mittlere
Grundbesitz, daß also der Bauernstand als solcher
sozialisiert werde, und wir freuen uns über die Er¬
klärung des sehr geehrten Herrn Vorredners aus
der sozialdemokratischen Partei, daß man an eine
solche Sozialisierung des Bauernstandes nicht denkt.
Wir Christlichsozialen sagen uns auch, daß der

O '
Bauernstand vor allen anderen erhalten werden
muß für das gesamte Volk. Denn wenn der Bauer
aufhört zu sein, haben wir aufgehört zu existieren
als Volk, als deutsches Volk. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)

Da möchte ich auch das Folgende betonen.
Wir betrachten die Sozialisierung nicht als eine
Frage des Klassenkampfes, sondern wir betrachten
die Sozialisierung — wieder im Sinne unserer
Weltanschauung — als einen Weg zur Klassen -
Versöhnung (lebhafter Beifall und Händeklatschen),
weil wir genau wissen, daß wir mit dem Klassen¬
kampf unser gesamtes Wirtschaftsleben-, unsere ge¬
samte Gesellschaftsordnung zugrunde richten, daß wir
aber nur auf dem Wege der Klassenversöhnung
wieder zu gesunden Zuständen kommen können und
kommen werden. Daruul müssen wir auch betonen:
Nicht, wie der sehr geehrte Herr Vorredner gesagt
hat, das Proletariat, und zwar das arbeitende
Proletariat aus den Fabriken ist die maßgebende
Klasse, nein, die maßgebende Klasse'find wir alle,
Arbeiter, Bürger und Bauern, und alle zusammen
.müssen wir eintreten für eine Gesundung unseres
Wirtschaftslebens für den Neuaufbau unserer ge¬
samten Gesellschaft. (Lebhafter Beifall und Hände¬
klatschen.) \

Wir Christlichsozialen sind ganz der Ansicht
des Herrn Vorredners aus der steirischen Bauern¬
partei: Wir müssen unbedingt eintreten für i^e Er¬
haltung eines freien, selbständigen Bauernstandes,
weil sonst unser Volk aufhört, als Volk zu existieren.
Denn das eine müssen wir bedenken: Der Jung¬
brunnen für die Volkskraft sind nicht die großen
Städte — dort ist der Tod des deutschen Volkes —,
der Jungbrunnen des deutschen Volkes ist unser
deutscher Bauernstand. (Lebhafter Beifall und Hände¬
klatschen.) Darum muß er erhalten werden. Ich
bin deshalb auch für den Antrag meines Vor¬
redners aus der steirischen Bauernpartei. Ich wünsche
nur, daß eine andere stilistische Fassung gewählt
werde, nämlich folgende. Es soll im § 1, Absatz 2,
heißen:

„Die Ausübung dieser Rechte wird durch
besondere Enteignungs-, Bodenreform- und Be¬
siedlungsgesetze geregelt."

Ich bitte, diesen Antrag anzunehmen. (Leb¬
hafter Beifall und Händeklatschen.)

H^västrtLNl: Zum Worte ist niemand mehr
gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Wünscht
der Herr Berichterstatter das Schlußwort?

Berichterstatter Domes: Hohes Hausl Es
hat sich eigentlich niemand gegen .den Vorschlag des
Verfassungsausschusses gewendet. Es ist ja auch
ganz klar; denn wer wäre im Hause, der nicht
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davon überzeugt ist, daß die zukünstige Güter¬
produktion, die Güterbeschaffung und zunächst auch
die Güterverteilung wird anders vor sich gehen
müssen als in der Vergangenheit. Es ist auch von i
den Rednern in der Debatte erklärt worden, daß es
nicht die Absicht ist, den kleinen Bauer zu soziali¬
sieren, ihn in ein Wirtschaftssystem hineinzuzwängen,
das der bäuerlichen Produktion und Güterbeschafsung
abträglich wäre. Nachdem eine Einwendung gegen
die Vorlage nicht erhoben wird, bitte ich das Haus
um die Annahme derselben.

Pl'äPdrmk: Wir kommen nunmehr zur
Abstimmung. Es ist auch hier notwendig, die An¬
wesenheit der Hälfte der Mitglieder zu konstatieren
und feftzustellen, ob die gesetzlich erforderliche
Zweidrittelmajorität vorhanden ist, weil im § 4
eine Bestimmung des Staatsgrundgesetzes ent¬
halten ist.

Ich bitte daher diejenigen Mitglieder, welche
diese Vorschläge zur Grundlage der Spezialdebatte
nehmen wollen, sich von ihren Sitzen zu erheben.
(Gesckiäu.) Das Haus hat mit der erforder¬
lichen Zweidrittelmehrheit das Eingehen in
die Spezialdebatte beschlossen.

Wünscht jemand in der Spezialdebatte das
Wort? (Nach einer Pause) Es ist nicht der Fäll.

Wünscht der Herr Berichterstatter etwas zu
bemerken?

Berichrerstatter Domes: Ich bitte, den Antrag
des unmittelbaren Herrn Vorredners, im zweiten Absatz
des 8 1: „Die Ausübung dieser Rechte wird durch
besondere Enteignungsgesetze geregelt" nach dem
Worte „Enteignungs-", „Bodenreform- und Besied-
lungs" einzuschalten, anzunehmen.

Präsident k Wir schreiten nunmehr zur
Abstimmung, ß 1, Absatz 1, ist unbeanstandet ge¬
blieben. Auch der Absatz 2 ist unbeanstandet
geblieben, nur liegt zum Absatz 2 ein Zusatzantrag
des Herrn Abgeordneten Stöcker vor, der dahin
lautet, es sei nach dem Worte „Enteignungsgesetze"
noch ein Zusatz einzuschalten, so daß der ganze
Absatz lauten soll (liest):

„Die Ausübung dieser Rechte wird durch
besondere Enteignungsgesetze, die Enteignung
der land- und forstwirtschaftlichen Groß¬
betriebe wird durch ein eigenes Boden¬
reform- und Besiedlungsgesetz geregelt."

Weiters liegt ein Antrag des Herrn Abge¬
ordneten Dr. Gimpl vor, der, ich glaube, denselben
Gedanken in einer anderen Fassung zum Ausdrucke
bringt, indem er sagt, es sei in die Mitte des
Wortes „Enteignnngsgesetze" einzuschalten: „Boden¬

reform- und Besiedlungs-" wonach also der ganze
Absatz lauten würde (liest):

„Die Ausübung dieser Rechte wird durch
besondere Enteignungs-, Bodenreform- und
Besiedlungsgesetze geregelt."

Akkomodiert sich der Herr Abgeordnete
Stöcker diesem Anträge Gimpl oder besteht er
auf einer eigenen Abstimmung über seinen Antrag?

Abgeordneter Stocker: Mein Ausdruck ist
klarer vom landwirtschaftlich-betriebstechnischen Stand¬
punkte. Ich bitte daher über meinen Antrag ab¬
stimmen zu lassen.

PräMenIl Sie wünschen also doch eine
besondere Abstimmung?

Abgeordneter Stocker: Ja.

Präsident: Ich werde also zunächst über
Z 1, Absatz 1, abstimmen lassen, der unbe¬
anstandet geblieben ist. Ich bitte diejenigen Mit¬
glieder, welche diesem Absatz zustimmen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Dieser Absatz
ist angenommen.

Ich bitte nunmehr diejenigen Mitglieder,
welche dem zweiten Absätze vorbehaltlich einer Ein¬
fügung zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Angenommen.

Ich werde nun zuerst über den Antrag
Stöcker abstimmen lassen und bitte diejenigen
Mitglieder, welche dafür sind, daß nach dem Worte
„Enteignungsgesetze" eingeschaltet werde: „die Ent¬
eignung der land- und forstwirtschaftlichen Groß¬
betriebe wird durch ein eigenes Bodenreform- und
Besiedlungsgesetz" sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Es ist die Minderheit, der Antrag ist
daher abgelehnt.

Ich bitte nun diejenigen Mitglieder, welche
dem Anträge des Herrn Abgeordneten Dr. Gimpl
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Ge*
schieht.) Dieser Antrag ist angenommen.

Die 88 2 und 3 sind nnbeanständet ge¬
blieben. Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche
diesen beiden Paragraphen zustimmen, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Die 8§ 2 und 3
sind angenommen.

Jnr 8 4 ist nunmehr nach dem vorhin be¬
schlossenen Gesetz über die Staatsregierung eine
Änderung in der Zitierung vorzunehmen. Es wird
nämlich am Schlüsse dieses Paragraphen der Ar¬
tikel 13, Absatz 2, des Gesetzes über die Organi¬
sation der Staatsregierung zitiert. Dieses Gesetz
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heißt aber jetzt bloß „Gesetz über die Staats¬
regierung". Es hätteu soulit die Worte „Organi¬
sation der" zn entfallen.

Ich werde über § 4 mit vorläufiger Weg¬
lassung der Worte „Organisation der" abstimmeu
lassen, und ich bitte diejenigen Mitglieder, welche
dem 8 4 unter vorläufiger Weglassung der bezeich-
neten Worte zustimmen, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Ist angenommen.

Ich bitte nun diejenigen Mitglieder, welche die
Worte „Organisation der" beibehalten wissen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist
abgelehnt, mithin ist der 8 4 in der geänderten
Fassung angenommen!

Die 88 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind unbean-
stündet geblieben. Ich bitte daher diejenigen Mit¬
glieder, welche diesen Paragraphen zustimmen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Diese
Paragraphen sind angenommen.

Ich bitte nunmehr diejenigen Mitglieder,
welche Titel und Eingang des Gesetzes aunehmen
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Titel und Eingang des Gesetzes sind auge-
nommen.

Das Haus hat somit auch in zweiter
Lesung bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder
mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit das Gesetz
angenommen.

Berichterstatter Domes: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der« dritten Lesung.

Präsident: Ter Herr Berichterstatter bean¬
tragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.
Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche der sofortigen
Vornahme der dritten Lesung zustimmeu, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Singenoramen.

Wünscht jemand das Wort zur dritten
Lesung? (Niemand meldet sieh.) Es ist nicht der
Fall. Ich bitte daher diejenigen Mitglieder, welche
das Gesetz auch in dritter Lesung annehmen
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Das Gesetz über die Vorbereitung der
Sozialisierung (63 der Beilagen) ist auch in
dritter Lesung angenommen. (Lebhafter Beifall
und Händeldatschen.)

Es wurde das Skrutinium der vorhin
vorgenommenen Wahl der Kommission, betref¬
fend die Vertretung der besetzten Gebiete,
vorgenommen. Bei dieser Wahl wurden 120 Stimm¬
zettel abgegeben, die absolute Majorität betrügt
daher 61. Gewählt sind mit je 120 Stimmen als
Mitglieder die Herren Abgeordneten: Dr. Aigner,
Tr. Danueberg, Eisenhut, Eldersch, Fischer,
Freundlich, Dr. Alfred Gürtler, Kunschak,

Leuthner, Dr. Michael Mayr, Müller, Paulitsch,
Preußler, Rieger, Dr. Schacherl, Scheibein,
Schoiswohl, Dr. Strasfuer, Unterkircher,
Dr. Ursin, Dr. Waber; als Ersatzmänner die
Herren Abgeordneten: Kletzmayr, Schlesinger,
Dr. Erwin Waiß, Domes, Dr. Anton Maier,
Hafner, Dr. Gimpl. Spalowsky, Prost,
Haueis, Weber, Scharfegger, Witternigg,
Volkert, Regner, Abram, Dr. Schmid, . Dr.
Angerer, Steiuegger, v. Clessin, Dr. Wutte.

Wir gelangen nunmehr zum nächsten Punkte
der Tagesordnung, das ist die Wahl des Haupt¬
ausschusses (8 20 G. O.).

Ich bitte die Herren und Frauen, die Stimm¬
zettel abzugeben. (Nach . Abgabe der Stimmzettel.)

Die Stimmenabgabe ist geschlossen.

Ich werde sofort das Skrutinium vornehmen
lassen und unterbreche die Sitzung für einige
Minuten.

(Die Sitzung wird um 6 Uhr 40 Minuten
abends unterbrochen. — Nach Wiederaufnahme der
Sitzung um 6* Uhr 4d Minuten abends:)

Ich nehme die Sitzung wieder auf.

Beider Wahl der Mitglieder des Hanpt-
ausschusses sind 112 Stimmzettel abgegeben worden,
die absolute Majorität beträgt daher 57. Gewählt
erscheinen mit je 112 Stimmen die Abgeordneten:
Abram, Dr. Adler, Eldersch, Fink, Dr. Alfred
Gürtler, Dr. Schacherl, Dr. Schönbauer,
Sever, Unterkircher, Dr. Wagner, Dr. Weis¬
kirchner.

TerHauptausschuß wird sofort nach Schluß
der jetzigen Sitzung im Präsidialsalou zusammen¬
tret eu. Eine besondere Einladung ergeht nicht.

Zur mündlichen Beantwortung einer An¬
frage erteile ich dem Herrn Staatskanzler
das Wort.

Staatskanzler Dr. Renner: Hohes Haus!
Die Herren Abgeordneten Dr. Waber, Dr. Schön¬
bauer, Dr. Dinghofer und Genossen haben in
bezug aus die Unterredung mit dem tschecho¬
slowakischen Bevollmächtigten Tusar eine Anfrage
an mich gerichtet, die ich mir erlaube, sofort zu
beantworten. Ich bin in der glücklichen Lage, mich
in dieser Sache aus die ausführliche Darstellung
beziehen zu können, welche der Herr Uuterstaats-
sekretär Dr. Julius Deutsch heute dem Hause
gegeben hat und die, wie ich glaube, gar keinen
Zweifel mehr an dem Tatbestände übrig läßt.
Nichtsdestoweniger sehe ich mich noch veranlaßt, weil
auch meine Person genannt worden ist, einige

' Bemerkungen beizufügen, damit mein Schweigen
nicht etwa nach außen irgendwie mißverstanden werde.
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Daß in dieser ganzen Angelegenheit Miß¬
verständnisse überhaupt entstehen konnten, ist zwei
Umständen zuznschreiben. Der erste Umstand ist,
daß die in der tschechischen Presse mit solcher Aus¬
führlichkeit und Aufdringlichkeit dargestellten Fakten
nach Wien nicht mitgeteilt werden konnten, weil
inzwischen die Postsperre eingetreten war. Infolge
dieses Umstandes war die Staatsregierung durch
viele Tage gar nicht imstande, ein authentisches
Material zu erhalten, um daraus festzustellen,
was für Beschuldigungen denn eigentlich erhoben
werden.

Der zweite Umstand war, daß derjenige,
dessen Person hauptsächlich den Gegenstand der
Erörterungen in der tschecho-slowakischen Presse und
aus der tschecho-slowakfichen Regiernngsbank gebildet
hat, unser allverehrter Herr Staatssekretär Mayer
in jener Zeit abwesend war, und zwar unfreiwillig
abwesend, zurückgehalten im tschecho-slowakischen
Gebiete selbst, so daß die Staatsregierung außer¬
stande war, durch eine persönliche Vernehmung
des Staatssekretärs Mayer sofort den Sachverhalt
aufzuklären. Staatssekretär Mayer ist erst viel
später zurückgekehrt, und bevor er hier war, war
uns bei der ganzen Natur der Angriffe, die Ihnen
ja deutlich erörtert worden ist, die Möglichkeit gar
nicht gegeben, die vorgeblichen Tatsachen zu erheben.

Die Unterredung, die, wie ich glaube, am Abend
des 4. stattfand, wird nun ungenau wicdergegeben
und es scheinen hierbei verschiedene Mißverständnisse
unterlaufen zu sein. Weder der Herr Unterstaats¬
sekretär Dr. Julius Deutsch noch ich selbst konnten
irgendwie einen Tatbestand als bewiesen zugeben,
da uns ja ein Tatbestand akteumäßig gar nicht
vorgelegt werden konnte.

Es blieb uns bei dem sehr eindringlichen
Einschreiten des tschechoslowakischen Bevollmächtigten
Tnsar nur ein einziges übrig, zu sagen: Ja, wenn
diese behaupteten Tatsachen sich bewahrheiten sollten
. . . (Abgeordneter Dr. Woher: Das war schon
zu viel!) Bei der Art und Weise, wie diese Tat¬

sachen vorgeführt wurden, war schlechthin nicht
anznnehmeu, daß die tschccho-slowakische Regierung
vielleicht einer Mystifikation zum Opfer gefallen sein
sollte. Es blieb uns also nur übrig zu sagen: Wenn
diese behaupteten Tatsachen zutreffend sein sollten,
würde die Regierung die Verantwortung für sie
ablchnen müssen.

Denn ich konnte nur aus' meinem Ressort
heraus sprechen und dem tschecho-slowakischen Be-
vollmächtiglen gegenüber erklären: Es gibt keinen
Beschluß des Staatsrates, es gibt keinen Beschluß
des Kabinettsrates und es gibt keinen persönlichen
Auftrag von mir zu Maßnahmen der geschilderten
Art. Wenn also solche Maßnahmen tatsächlich ge¬
troffen worden sein sollten, so wären sie auf eigene
Verantwortung des betreffenden Herrn Staats¬
sekretärs getroffen worden.

Verehrte Herren! Das ist der wesentliche
Inhalt der Unterredung, und ich glaube, daß hier,
wie so oftmals in kritischen Zeiten, fleißige Hände,
die sich zwischen Regierungen einschieben, im Spiele'
waren, Hände, die aus derartigen diplomatischen
Verwicklungen Kapital und nicht immer nur
moralisches Kapital zu schlagen die Absicht haben.
(Beifall.)

IHüJttnntf: Unsere Tagesordnung ist
erschöpft. Ich schreite daher zum Schlüsse
der Sitzung und schlage die nächste Sitzung
für morgen, Samstag, den l5. März, 2 Uhr
nachmittags, mit folgender Tagesordnung vor:

1. Bericht des Hauptausschusses über
den Vorschlag, betreffend die Bildung der
Staatsr egierung;

2. Wahl der Staatsregierung.

Wird gegen die Tagesordnung oder gegen
Tag oder Stunde eine Einwendung erhoben? (Nach
einer Pause:) Es ist Nicht der Fall, sohin bleibt
es bei meinem Vorschläge. Die Sitzung ist
geschlossen.

- Schluß der Sitzung: 6 Uhr 55 Minuten abends.
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